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Nach der Generalsanierung eröffnete das BFI OÖ im Jahr 2020 in der Linzer Raimundstraße 
ein neues Schulungsgebäude. Als Teil der BBRZ GRUPPE ist es dem BFI OÖ ein Anliegen, 
die Zukunft möglichst vieler Menschen in Oberösterreich positiv mitzugestalten. Dafür ist 
es auch notwendig, sich immer wieder bewusst mit der Geschichte zentraler Orte unseres  
Wirkens auseinanderzusetzen.
Das BFI OÖ erwarb 1969 den Standort Raimundstraße/Grillparzerstraße. Anfänglich befand 
sich dort die „Geschütze Werkstätte“, ab 1971 wurde das Berufliche Bildungs- und Rehabili-
tationszentrum errichtet und 1985 das BFI OÖ Schulungsgebäude eröffnet. Doch die Historie 
des Standorts geht viel weiter zurück. In der „Dritten Landesaufnahme“ wurde Linz 1877 
kartographisch erfasst. Damals gab es entlang der heutigen Wiener Straße einige Häuser. 
Die Raimundstraße war ein Feld. Elf Jahre später, im April 1888, plante Josef Halbärth die 
Herstellung einer Lampenfabrik auf dem angekauften Teil der Parzelle im „Vororte Lustenau“, 
dort wo man heute in die BFI OÖ-Tiefgarage einfährt. Dazu musste die Raimundstraße erst 
entstehen. Auf den Plänen ist sie eine „neu zu eröffnende Straße“, die von der Reichsstraße 
abzweigt. Von 1906 bis 1968 fertigte dann an diesem Standort die Firma Rosenbauer Feuer- 
und Motorspritzen.
An der Ecke Raimundstraße - Wiener Straße führte um die Wende zum 20. Jahrhundert Johann 
Grubhofer ein Kaffeehaus. Ab 1924 betrieben die Familien Hekler und Zimmermann ein 
Warenhaus, und genau dies ist der Anlass für diese Publikation. Dieses wurde als jüdisches 
Unternehmen im März 1938 arisiert und im September 1939 liquidiert. Die beiden Besitzer 
wurden zuvor eines Steuervergehens bezichtigt und deswegen verurteilt. Die National- 
sozialisten ermordeten Heinrich Hekler und Dorothea Zimmermann, ihr Mann verstarb auf 
der Flucht. Nach 1945 wurde das Kaufhaus von Familienmitgliedern mit Kompagnons als  
„Kaufhaus der Linzer“ wieder gegründet. 
Um diesen Ort intensiver zu erforschen, beauftragten wir den Historiker Thomas Buchner, der 
Bedrückendes und Verstörendes zu Tage förderte, das wir aus unserer Repräsentation vor 
Ort nicht ausblenden wollen. Thomas Buchner hat die Geschehnisse nach umfangreichen 
Recherchen in einen Text gegossen, der sehr detailliert und ebenso fundiert wie plastisch 
über das begangene Unrecht, seine tragischen Folgen und die unzureichende Aufarbeitung 
bzw. Wiedergutmachung berichtet.
Mit einer illustrierten Inschrift an der Fassade des BFI OÖ Gebäudes in der Wiener Straße 
geben wir dem geschehenen Unrecht ungeschönt Präsenz und Aufmerksamkeit: 

„Hier befand sich ab 1924 bis zur Arisierung 1938 das Warenhaus Hekler und Zimmermann. 
Dorothea Zimmermann wurde im KZ Sobibor, Heinrich Hekler im KZ Auschwitz ermordet. 
Emil Chaim Zimmermann verstarb auf der Flucht. Die jahrzehntelangen Bemühungen über-
lebender Nachkommen um Rückstellung des Vermögens sind ein beschämendes Kapitel 
oberösterreichischer Nachkriegsgeschichte.“

Christoph Jungwirth
Geschäftsführer der BBRZ GRUPPE und des BFI OÖ
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I
Am 4. November 1950, einem Samstag, eröffnete in Linz das „Kaufhaus 
der Linzer“ („Ka-De-El“).1 Es war ein weiterer Baustein des wirtschaftlichen 
Wiederaufbaus der Stadt. Zugleich spielte die Namensgebung auf das 
Berliner „Kaufhaus des Westens“ an, ein Versprechen von Modernität und 
großstädtischem Flair. In der tags zuvor geschalteten Eröffnungsannonce 
in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ wurde aber auch die Tradition 
des Hauses betont. Als „Kaufhaus der Linzer vormals Warenhaus Hekler u. 
Zimmermann“ und mit der Devise „Neuer Name – alter Grundsatz“ wurde 
es ausdrücklich in die Nachfolge eines Waren-
hauses gestellt, das vielen Linzerinnen und 
Linzern noch ein Begriff war.2 

Diese Tradition war tatsächlich nicht zu überse-
hen: das „Kaufhaus der Linzer“ war am selben 
Standort wie ehemals „Hekler und Zimmer-
mann“, dem Eckgebäude Wiener Reichsstraße 
und Raimundstraße. An diesem Standort süd-
lich des Zentrums war „der kleine Mann“ das 
Zielpublikum. Ratenzahlungsangebote, wie sie 
auch schon „Hekler und Zimmermann“ zum 
Erfolg geführt hatten, sollten auch nach dem 
Krieg für Umsatz sorgen. Und schließlich stand 
das Kaufhaus auch in familiärer Tradition zum 
Vorgängerbetrieb: Eine der beiden Gesell-
schafterinnen des Kaufhauses war die 34-jäh-
rige Margarethe Leitner. Sie war die älteste 
Tochter von Heinrich und Maria Hekler, die bis 
1938 „Hekler und Zimmermann“ mit betrieben 
hatten.3

Der Übergang von „Hekler und Zimmermann“ zum „Kaufhaus der Linzer“ 
war aber bei weitem nicht so reibungslos verlaufen wie man aufgrund der 
Annonce annehmen konnte: die Firma war 1938 als „jüdisches“ Kaufhaus 
enteignet und in weiterer Folge liquidiert worden, seine Gesellschafter, 
Heinrich Hekler und Emil Chaim Zimmermann, die gemeinsam mit ihren 
Frauen Maria Hekler und Dorothea Zimmermann auch das Gebäude besa-
ßen, lebten nicht mehr: Heinrich Hekler war 1942 in Auschwitz ermordet 
worden, Emil Chaim Zimmermann aller Wahrscheinlichkeit nach auf der 
Flucht verstorben, während seine Frau Dorothea 1942 in Sobibor dem  
nationalsozialistischen Mordprogramm zum Opfer gefallen war. Nur die von 
den Nationalsozialisten als „arisch“ eingestufte Maria Hekler hatte überlebt, 
war aber gleichfalls enteignet worden. Während das „Kaufhaus der Linzer“ 
eröffnet wurde, kämpften die Enteigneten bzw. deren Angehörige immer 
noch um die Rückstellung des 1938 geraubten Eigentums. Sie sollten nur 
einen geringen Teil davon nach jahrelangem Kampf zurückerhalten. 

1  Der Autor dankt Verena  
Wagner, Christina Altentraßer 
und Sonja Wegner für Hin-
weise und Korrekturen sowie 
den Kolleginnen und Kollegen 
der zitierten Archive für ihre 
Unterstützung.

2  Oberösterreichische Nach-
richten 3.11.1950, S. 8.

3  Die zweite Gesellschafterin 
neben Margarethe Leitner, 
Franziska Mairhuber, hatte 
nach der Rückstellung des 
Hauses Wiener Reichsstraße 
51 zwischen 1956 und 1965 
sukzessive die einzelnen An-
teile der Erbinnen und Erben 
nach Heinrich Hekler und Emil 
Zimmermann – ausgenommen 
der Anteile von Margarethe 
Leitner – aufgekauft. Ober-
österreichisches Landesarchiv 
(=OÖLA) Neues Grundbuch, 
KG Lustenau H07 EZ 350, PZ 
17 – PZ 27. 1959 dürfte sie 
sich aus dem Unternehmen 
zurückgezogen haben. Vgl. 
Amtliche Linzer Zeitung. 
Amtsblatt für Oberösterreich 
1959, 342.

Abb. 1: Eröffnungsannonce „Kaufhaus  
der Linzer“ (Oberösterreichische  
Nachrichten 3.11.1950, S. 8)
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II
Anfang Mai 1915 beantragte der kurze Zeit zuvor aus Wien zugezogene 
33-jährige Heinrich Hekler beim Magistrat Linz eine Gewerbeberechtigung 
für den Handel mit „Semiemailschmuck“.4 In seinem Ansuchen gab er an, 
in Warschau geboren zu sein, aber das Heimatrecht der österreichisch-
galizischen Stadt Brody zu besitzen. Einen Heimatschein konnte er aller-
dings nicht vorlegen. Mit diesen Angaben machte er sich – mitten im Ersten 
Weltkrieg – verdächtig: Warschau war die Hauptstadt Russisch-Polens und 
da Hekler seine Heimatberechtigung nicht belegen konnte, geriet er in Ver-
dacht, russischer Staatsbürger und damit feindlicher Ausländer zu sein. 
Der Linzer Magistrat erkundigte sich bei den Wiener Behörden, konkret 
beim Polizeikommissariat für den II. Bezirk, nach Hekler. Dort konnte man 
zwar Heklers vorherigen Wohnort (Am Tabor im II. Bezirk) eruieren, eben-
so eine vom Bezirksgericht Leopoldstadt im Jänner 1913 gegen Hekler 
verhängte fünftägige Arreststrafe wegen einer „minderen Veruntreuung“ 
bzw. „Betrügerei“5, nicht aber seine Staatsangehörigkeit. Damit konnte 
Heinrich Hekler nicht nur keine Gewerbeberechtigung ausgefolgt werden. 
Er lief vielmehr Gefahr, wie Tausende andere auch, als „feindlicher Auslän-
der“ interniert zu werden. Er beauftragte daraufhin den Anwalt Dr. Rudolf  
Schiffer, sich der Sache anzunehmen und ging noch einen Schritt weiter: 
Um seine Zugehörigkeit zu Österreich unter Beweis zu stellen, meldete 
er sich freiwillig zum „Landsturm“, jener Truppenformation der österreichi-
schen Armee, die mit Kriegsbeginn aus älteren Männern gebildet wurde. 
Letztlich war es Salomon Hekler, ein Bruder Heinrichs, der im Oktober 
1915 die bedrohliche Situation klären konnte. In einem Schreiben legte er 
dar, dass „wir unsere Heimatszugehörigkeit nach Brody von unserem Vater 
Wolf Hekler ererbt haben“.6 
1915 reichte dies für Heinrich Hekler aus, um nicht mehr als feindlicher Aus-
länder zu gelten. Etwa ein Vierteljahrhundert später geriet Hekler aufgrund 
seines Geburtsorts Warschau erneut in Schwierigkeiten, allerdings unter 
viel gefährlicheren Umständen: In Frankreich als „Deutscher“ interniert, 
galt er den US-amerikanischen Immigrationsbehörden aufgrund seines 
Geburtsortes als „Pole“, weshalb er trotz der erneuten Unterstützung durch 
einen seiner in die USA emigrierten Brüder aufgrund des geltenden Quo-
tensystems, nicht mehr rechtzeitig in die USA fliehen konnte. 1942 wurde er 
als mittlerweile „staatenloser Jude“ von den Behörden der Kollaborations-
regierung Vichy an die deutschen Behörden im besetzten Teil Frankreichs 
ausgeliefert, die ihn nach Auschwitz deportierten und ermordeten. 

Heinrich Heklers Biographie war über weite Strecken nicht außergewöhn-
lich. Bis 1938 stellte sie ein Beispiel für sozialen Aufstieg dar: Ein kleiner, 
aus Ostmitteleuropa stammender Händler, wurde zum Mitbesitzer des 
zweitgrößten Kaufhauses von Linz. Die Bedeutung, die Heklers Geburtsort 
immer wieder in seiner Biographie einnahm, war der bürokratischen Logik 
der Staatsbürgerschaft zuzuschreiben; lebensgeschichtlich war sie nicht 
begründet. Bereits als Kleinkind war Hekler mit seiner Familie nach Wien 

4  Archiv der Stadt Linz (=AStL) 
Materienbestand Mat. 34, 
Gewerbeakten, Sch. 445, Nr. 
685/1919, Ansuchen Heinrich 
Hekler vom 6.5.1915.

5  Ebda., Schreiben Polizeikom-
missariat für den II. Bezirk in 
Wien (Zl. 18462/15).

6  Ebda., Aufnahmeschrift beim 
mag. Bezirksamt für den II. 
Bezirk (29.10.1915).
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gekommen und dort aufgewachsen.7 Zu seinen ersten Lebensjahrzehnten 
fließen die Quellen spärlich. Bekannt ist, dass er aus einer Händlerfamilie 
stammte. Sein Vater Wolf (bzw. Wilhelm) Hekler war als Handelsagent aktiv 
gewesen, auch seine Mutter Perl Grünstein, die starb als Heinrich fünf Jah-
re alt war, stammte aus einer Händlerfamilie. Heinrich, ebenso wie mehrere 
Brüder bzw. Halbbrüder waren selbst wiederum im Handel aktiv.8 Seine 
Wiener Meldedaten vor dem Ersten Weltkrieg deuten an, dass Hekler viel 
unterwegs war.9 Troppau (Opava), Brünn (Brno) und Olmütz (Olomouc) 
werden hier als Stationen Heklers genannt, möglicherweise war er als Rei-
sender im böhmisch-mährischen Raum unterwegs. 

Erst für die Zeit nach seiner Heirat und der Gründung des Warenhauses ist 
die Quellenlage besser. Wann, wie und wo Heinrich Hekler seine künftige 
Frau Maria Niedermayr10 kennenlernte, lässt sich heute nur mehr vermuten. 
Ihre Verbindung stellte jedenfalls eine von zwei Menschen aus unterschied-
lichen Milieus dar. Maria Niedermayr war als Maria Luger am 26. Dezember 
1879 im oberösterreichischen St. Agatha geboren. Ihre Eltern Johann und 
Katharina Luger hatten die „Zöhrermühle“ in Dunzing betrieben. Wie für 
junge Frauen am Land üblich, hatte sie als Dienstbotin an anderen Höfen 
gearbeitet. 1904 passierte etwas, das bei Dienstbotinnen am Land nicht 
selten, nichtsdestotrotz aber weit davon entfernt war, sozial akzeptiert 
zu sein: Sie wurde schwanger ohne verheiratet zu sein. Ihr Kind brachte 
Maria Luger im Juni 1905 zuhause in St. Agatha zur Welt. Beim Taufein-
trag des Sohnes Laurenz konnte sich der Kooperator Maximilian Ilchmann 
die Anmerkung nicht verkneifen, dass die Kindesmutter „vor Lichtmeß in 
Marchtrenk in Dienstesaufenthalte“ gewesen sei11, die „Verfehlung“ der 
Maria Luger demnach nicht in „seiner“ Pfarre stattgefunden hatte. Wer 
Laurenz‘ Vater war, ist ebenso unklar wie die Frage, ob er Maria Luger 
finanziell unterstützt hat. Jedenfalls hatten sich mit einem unehelichen Kind 
Marias Chancen auf dem ländlichen Heiratsmarkt deutlich verschlechtert. 
Die Monate nach der Geburt dürfte Maria Luger bei ihren Eltern verbracht 
haben. Als Dauerlösung wurde das aber nicht betrachtet. Tatsächlich 
heiratete sie etwa ein Jahr nach ihrer Niederkunft am 31. Juli 1906 in der 
damals noch selbstständigen Gemeinde Pöstlingberg den damals 28-jäh-
rigen, aus Leonding stammenden, Franz Niedermayr. Im Trauungsbuch 
der Pfarre Pöstlingberg wurde Niedermayr als „Hausbesitzer in Pupping“, 
einem nur wenige Kilometer von Lugers Elternhaus entfernten Ort, bezeich-
net.12 Damit war sie aber nur auf den ersten Blick eine Ehe eingegangen, 
die ihrem sozialen Herkunftsmilieu entsprach. Tatsächlich war Niedermayr 
ein „Abgehauster“. Am Tag der Eheschließung stand der Termin der 
Zwangsversteigerung von Niedermayrs Besitz, dem „Machlgut“ in Pupping 
17 samt Gründen und Wirtshaus, längst fest.13 Mit der Eheschließung von 
Franz Niedermayr und Maria Luger verbanden sich also zwei Biographien, 
die sich in einer Umbruchssituation befanden. Die beiden – ob mit oder 
ohne dem einjährigen Laurenz ist nicht klar – zogen nach Linz in die Eisen-
handstraße. Franz Niedermayr arbeitete als Transportarbeiter, während 
Maria als Bedienerin Geld verdiente. Dass sie sich „nur“ um den Haushalt 
kümmerte, wie dies im Bürgertum mittlerweile üblich geworden war, kam 
nicht infrage. Ende November 1910 zog die Familie in die Goethestraße 
40 um, an der sozialen Situation dürfte sich kaum etwas geändert haben. 

7  OÖLA Finanzlandesdirektion 
(=FLD) Sch. 14, 31: Grete  
Leitner an das Oberösterrei-
chische Military Government 
Abt. Vermögenskontrolle, 
Major Sirota (13.12.1945).

8  Israelitische Kultusgemeinde 
(=IKG) Wien, Matrikenamt. 
Matrikeneinträge Familien 
Hekler – Grünstein. 

9  Wiener Stadt- und Landes-
archiv (=WStLA) Meldekartei, 
Meldedaten Heinrich Hekler.

10  In den Quellen finden 
sich daneben auch andere 
Schreibweisen des Namens, 
die hier zur häufigsten 
Schreibweise „Niedermayr“ 
vereinheitlicht werden.

11  Taufbuch Pfarre St. Agatha, 
Duplikate 1905, Nr. 19/1905. 
Taufen - Duplikate 1905 
- 106/1905 | St. Agatha | 
Oberösterreich: Rk. Diözese 
Linz | Österreich | Matricula 
Online (matricula-online.eu) 
(22.12.2022).

12  Trauungsbuch Duplikate 
Pfarre Pöstlingberg Nr. 
7/1906, 31.7.1906https://
data.matricula-online.eu/
de/oesterreich/oberoes-
terreich/linz-poestling-
berg/207%252F1906/?pg=3 
(22.12.2022). 

13  Die Zwangsversteigerung 
fand drei Tage nach der 
Hochzeit statt, das „Machl-
gut“ samt Wirtshaus und 
Grundstücken wurde um 
24.340 Kronen ersteigert. 
Linzer Tages-Post,  
4.8.1906, S. 5.

https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/st-agatha/106%252F1905/?pg=6
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/st-agatha/106%252F1905/?pg=6
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/st-agatha/106%252F1905/?pg=6
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/st-agatha/106%252F1905/?pg=6
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/st-agatha/106%252F1905/?pg=6
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-poestlingberg/207%252F1906/?pg=3
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-poestlingberg/207%252F1906/?pg=3
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-poestlingberg/207%252F1906/?pg=3
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-poestlingberg/207%252F1906/?pg=3
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-poestlingberg/207%252F1906/?pg=3
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Schon wenige Jahre später aber, im Februar 1914 sollte sich für Maria  
Niedermayr alles noch einmal verschlechtern: Ihr Mann Franz starb, 35-jäh-
rig, an gelber Leberatrophie, einer auch als „Leberschrumpfung“ bekann-
ten Krankheit. Maria Niedermayr, die 34-jährige Mutter eines unehelichen, 
8-jährigen Sohnes (ihre Ehe mit Franz war kinderlos geblieben), war Witwe 
geworden. 

Möglicherweise lernte sie in dieser Zeit ihren künftigen Mann Heinrich 
Hekler kennen, der in Niedermayrs Todesjahr in das Haus gegenüber 
(Goethestraße 41) einzog. Das erste Mal, dass die beiden gemeinsam in 
den Quellen auftauchen, war im September 1915: Heinrich Hekler hatte 
sich am 17. September von der Goethestraße 41 in eine weiter südlich 
gelegene Wohnung in der Pillweinstraße 21 umgemeldet. Am selben Tag 
meldete sich auch Maria Niedermayr mit ihrem Sohn Laurenz an dieser 
Adresse an.14 Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die beiden nicht nur in 
dasselbe Haus, sondern auch in dieselbe Wohnung gezogen, denn Maria 
Niedermayr war mittlerweile zum zweiten Mal schwanger. In der Nacht vom 
27. auf 28. Jänner 1916 kam ihre Tochter Margarethe zur Welt.15 Zu dieser 
Zeit dürfte Hekler eingerückt und nicht in Linz gewesen sein. Er sollte sich 
drei Jahre später und damit ein knappes Jahr nach der Heirat der beiden 
als Vater von Margarethe bekennen, die damit fortan den Nachnamen 
Hekler trug. 

Anfang 1918 wurde Maria Niedermayr erneut schwanger. Dies dürfte der 
Anstoß zur Konkretisierung von Heiratsplänen gewesen sein. Heinrich 
Hekler war Jude und Maria Niedermayr Katholikin. Das erschwerte die 
Eheschließung, da nach damals geltendem jüdischem Recht eine derarti-
ge Verbindung nicht möglich war, wie auch der Linzer Rabbiner in seiner 
Stellungnahme vom 31. März 1918 betonte. Daran änderte offenbar auch 
nichts, dass Maria Niedermayr aus der katholischen Kirche austrat und 
konfessionslos wurde.16 Die einzige Möglichkeit zur Eheschließung für die 
beiden war daher die damals noch selten genutzte Form der Zivilehe. Am 2. 
April 1918 traute der Linzer Vizebürgermeister Leopold Wessely die Witwe 
Maria Niedermayr mit dem Landsturmmann Heinrich Hekler. Fünf Monate 
später kam die gemeinsame Tochter Elisabeth zur Welt, die, obwohl kein 
Elternteil katholisch war, in der Pfarrkirche Herz-Jesu getauft wurde.17 Mit 
der Eheschließung begann für das ungleiche Paar ein zwei Jahrzehnte 
dauernder sozialer Aufstieg, der 1938 abrupt enden sollte. 

Die Wohnung im zweiten Stock der Pillweinstraße 21 wurde nun auch der 
erste Standort der Handelsbetriebe zunächst der Heklers und, ab 1923, 
von Heinrich Hekler und Emil Chaim Zimmermann.18 Im August 1919 gab 
Heinrich Hekler der Gewerbebehörde bekannt, künftig den Porträt- und 
Rahmenhandel zu betreiben.19 Tatsächlich dürfte dies keine radikale Neu-
orientierung bedeutet haben, denn auch bei Semi-Emaillen hatte es sich 
häufig um emaillierte Schmuckstücke mit Porträts gehandelt. Auch war 
damit wohl kein Ladengeschäft verbunden, denn ab 1920 finden sich in 
Linzer Zeitungen immer wieder Annoncen Heklers, in denen er „Reisen-
den“ großen Verdienst mit „Verkauf meines Massenartikels bei Privatkund-
schaften“ versprach.20 1923 lässt sich eine größere Veränderung erkennen: 

14  AStL Materienbestand Mat. 
10 Sch. 25 Eheangelegen-
heiten 1917-1918,  
Nr. 10-16/1918; Laurenz 
Luger lebte dort auch noch 
1924: Linzer Volksblatt 
30.1.1924, S. 4.

15  Für Margarethe finden sich 
verschiedene Schreibweisen 
in den Quellen, die hier auf 
die gebräuchlichste Schreib-
weise vereinheitlicht werden. 
Taufbuch Pfarre Linz, Herz 
Jesu (Lustenau), Duplikate 
1916, Nr. 9/1916 Taufen - 
Duplikate 1916 - 106/1916 | 
Linz - Herz Jesu (Lustenau) | 
Oberösterreich: Rk. Diözese 
Linz | Österreich | Matricula 
Online (matricula-online.eu). 
(22.12.2022).

16  AStL Materienbestand Mat. 
10 Sch. 25 Eheangelegenhei-
ten 1917-1918,  
Nr. 10-16/1918.

17  Taufbuch Pfarre Linz, Herz 
Jesu (Lustenau), Duplikate 
1918, Nr. 88/1918 https://
data.matricula-online.eu/
de/oesterreich/ober-oes-
terreich/linz-herz-jesu-luste-
nau/106%252F1918/?pg=21. 
(22.12.2022).

18  AStL Gewerbekartei Teil-
zahlungs-Warenniederlage 
Hekler&Zimmermann;  
Materienbestand Zins-
ertragsbekenntnisse 1923-
1940, Nr. 1574, Pillweinstr. 
21; Materienbestand Mat. 34 
Gewerbeakten 469 (alt 254) 
Nr. 735-1923.

19  AStL Materienbestand Mat. 
34, Gewerbeakten Sch. 445 
Nr. 685, Gewerbeanmeldung 
20.8.1919.

20  Vgl. etwa Linzer Tages-Post 
17.7.1920, S. 11

https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1916/?pg=4
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1916/?pg=4
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1916/?pg=4
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1916/?pg=4
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1916/?pg=4
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1916/?pg=4
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1918/?pg=21
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1918/?pg=21
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1918/?pg=21
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1918/?pg=21
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/linz-herz-jesu-lustenau/106%252F1918/?pg=21


8

Im Mai meldete Heinrich Hekler eine „Krämerei“, ebenfalls mit Standort  
Pillweinstraße 21 an.21 Möglicherweise hatte die galoppierende Inflation 
und die damit verbundene sinkende Nachfrage nach „Luxusartikeln“ die  
Heklers zu einer Veränderung veranlasst. Auch in weiterer Hinsicht hatte 
sich für Heinrich Hekler etwas verändert: Brody, jene Stadt, deren Heimat-
recht ihn noch vor kurzem in rechtlichem Sinne zu einem „Österreicher“ 
gemacht hatte, war mittlerweile – nach dem kurzen Zwischenspiel der 
„Westukrainischen Volksrepublik“ 1919 – zu einem Teil des neu erstande-
nen Polens geworden. Wie viele andere Deutschsprachige auch, deren 
Heimatrecht nach Ende des Ersten Weltkriegs außerhalb der Republik 
Österreich lag, bemühte sich Hekler, das Heimatrecht einer österreichi-
schen Gemeinde und damit die österreichische Staatsbürgerschaft zu 
erhalten, was ihm die Stadt Linz 1919 auch zuerkannte. Zu dieser Zeit trat 
er auch aus der Israelitischen Kultusgemeinde aus und war fortan, wie 
seine Frau, konfessionslos. 
Die Krämerei der Heklers war, sollte sie jemals existiert haben, nur ein 
kurzlebiges Zwischenspiel. Bereits am 28. Juni 1923 meldete Heinrich 
beim Magistrat Linz die „Teilzahlungs-Warenniederlage Hekler und  
Zimmermann“ an. Damit war die 1938 durch die Nationalsozialisten 
beendete, erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit Emil Chaim Zimmermann 
begründet, die im Kaufhaus „Hekler und Zimmermann“ gipfelte.

Der 1884 geborene Zimmermann stammte, wie der zwei Jahre ältere  
Hekler, aus Ostmitteleuropa. Während aber Hekler schon als Kleinkind 
nach Wien gekommen war, wuchs Zimmermann im multiethnischen 
und multikonfessionellen Lemberg, dem Zentrum des österreichischen  
Galiziens, auf. Die Zimmermanns gehörten zur großen jüdischen Gemein-
de der Stadt, die als eine der bedeutendsten in Osteuropa galt.22 Wie viele 
andere Jüdinnen und Juden aus Lemberg, hatten sich die Zimmermanns 
zusehends an der polnischen Sprache und Kultur orientiert. Emil Chaim 
Zimmermann beispielsweise sprach bei seiner „Assentierung“, also der 
Stellung beim Militär, 1905 ausschließlich polnisch.23 Über seine Jugend 
ist nur bekannt, dass er das Gymnasium nach drei Klassen abgebrochen 
hatte.24

Bei Kriegsbeginn 1914 wurde Zimmermann, der nach Ableistung seiner 
Wehrpflicht 1908 in die Reserve überstellt worden war, sofort mobilisiert 
und zunächst einer Brückenschutzkompanie zugeteilt. Bis 1916 sollte er es 
in der österreichischen Armee zum Zugsführer bringen. Zu Weihnachten 
1916 überstellte man Zimmermann als „Rechnungsunteroffizier 2. Klasse“ 
in die Wirtschaftsverwaltung der österreichischen Armee.25 
Emil Zimmermann hielt das Andenken an seine Militärzeit hoch. Zumindest 
deutet seine spätere Vorstandstätigkeit in der Linzer Ortsgruppe des Bun-
des jüdischer Frontsoldaten darauf hin.26 

Im Jänner 1920 ließ sich Emil Zimmermann in Linz nieder. Warum er das 
mittlerweile polnische Lemberg (Lwów) verließ, lässt sich nicht mehr fest-
stellen. Aber der Umstand, dass die Stadt 1918/1919 zwischen polnischen 
und ukrainischen Truppen umkämpft war und es in diesem Zusammen-
hang auch zu Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung mit Dutzenden 
Todesopfern kam, hat vermutlich zu seinem Entschluss beigetragen.27 

21  AStL Materienbestand Mat. 
34, Gewerbeakten Sch. 445, 
Nr. 685/1919, Gewerbean-
meldung 14.5.1923.

22  Vgl. Gabriele  
Kohlbauer-Fritz, „Zur  
Geschichte der Juden in 
Lemberg“, in: Lemberg/
L´viv 1772-1918. Wieder-
begegnung mit einer  
Landeshauptstadt der  
Donaumonarchie. 179. Son-
derausstellung, Historisches 
Museum der Stadt Wien 17. 
September bis 14. November 
1993, Wien 1993, S. 17-21.

23  Österreichisches Staatsar-
chiv (=ÖStA) Kriegsarchiv 
(= KA), Grundbuchblätter 
Karton 3770, Blatt Nr. 268.

24  IKG Wien Archiv, Fürsorge-
Zentrale Fragebogen  
Nr. 290.

25  ÖStA KA, Grundbuchblätter 
Karton 3770, Blatt Nr. 268.

26  Mitteilungen für die jüdische 
Bevölkerung der Alpen- 
länder Nr. 259, 24.6.1936,  
n.p. (S. 2).

27  Vgl. Christoph Mick, Kriegs-
erfahrungen in einer multi-
ethnischen Stadt: Lemberg 
1914-1947, Wiesbaden 
2010, S. 234, 247.
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Dass seine Wahl auf Linz fiel, war nicht zufällig: Immerhin lebte dort 
bereits seine Schwester Lea. Kurze Zeit darauf lässt sich mit Ludwig  
Zimmermann ein – aller Wahrscheinlichkeit nach – weiterer Verwandter in 
Linz nachweisen. Beide, Lea und Ludwig, waren im Textilhandel tätig: Ludwig  
Zimmermann betrieb ab 1927 das Modehaus „Erma“ in der Landstraße. Lea 
Zimmermann hatte den Bahnbeamten Naftali Vogelfänger geheiratet und 
betrieb ebenfalls in der Landstraße, in unmittelbarer Nähe zum Modehaus 
„Erma“, ein „Galanterie-, Wäsche- und Wirkwarengeschäft“, in das Emil 
Zimmermann fürs Erste eintreten konnte. Dies war aber nur eine Zwischen-
station. 1922 wandte er sich in altertümlichem Deutsch an die „verehrliche 
Landes-Regierung für Oberösterreich“ und kam um die Bewilligung für den 
Handel mit „Textil-, Wirk- und Galanteriewaren“ ein, was ihm auch erteilt 
wurde.28 Ein stationäres Ladengeschäft war damit wohl nicht verbunden, 
denn als Standort des Betriebs gab Zimmermann seine Wohnung in der 
Starhembergstraße an.29 

Emil Zimmermann hatte mit Dorothea Klingsberg eine ebenfalls aus  
Lemberg stammende Jüdin geheiratet. Ob die beiden bereits in Lemberg 
oder erst in Linz geheiratet hatten, geht aus den vorliegenden Quellen 
nicht hervor. Fest steht, dass die beiden – die Ehe blieb kinderlos – im 
Unterschied zu Heinrich Hekler der jüdischen Religion treu blieben. Emil 
Zimmermann engagierte sich auch aktiv in der, im Vergleich zu Lemberg, 
kleinen Linzer Kultusgemeinde. 1935 wurde er als einer der Kandidaten der 
„Arbeitsgemeinschaft der Zionisten und Konservativen“ in deren Vorstand 
gewählt. Er war darüber hinaus in den 1930-ern in der „Chewra Gemilath 
Chesed“, einem Verein für „fromme und wohltätige Werke“ sowie der Für-
sorgekommission der Kultusgemeinde aktiv.30

Zunächst stand für ihn aber der Aufbau des gemeinsamen Geschäfts mit 
Heinrich Hekler im Vordergrund. Dabei waren die Mitarbeit und die finan-
zielle Unterstützung durch Maria Hekler und Dorothea Zimmermann unab-
dingbar. Die „Teilzahlungs-Warenniederlage Hekler und Zimmermann“ war 
zunächst mit der Heklerschen Wohnung in der Pillweinstraße ident. 
Allerdings begab man sich umgehend auf die Suche nach einem geeigne-
ten Geschäftslokal. Vermutlich im Frühling 192431 mietete man sich in jenem 
Gebäude ein, das schließlich zum dauerhaften Standort des Kaufhauses 
werden sollte: an der Ecke Wiener Reichsstraße 51 und Raimundstraße 1. 

28  AStL Materienbestand Mat. 
34, Gewerbeakten, Sch. 465, 
Nr. 1491/1922.

29  Ebda., Gewerbeschein vom 
4.10.1922.

30  Verena Wagner, Jüdisches 
Leben in Linz 1849-1943, 
Bd. I: Institutionen, Linz 
2008, S. 155, 185, 187.

31  In der Linzer Tages-Post vom 
4.4.1924 findet sich die erste 
Annonce von Hekler und 
Zimmermann am Standort 
Wr. Reichsstraße 51/ 
Raimundstr. 1 (S. 12).
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32  Vgl. etwa Linzer Tages-Post 
13.10.1900, S. 8.

33  AStL Bauarchiv, Bauakt Haus 
Wiener Reichsstraße 51/ 
Raimundstraße 1.

34  Linzer Volksblatt 31.5.1908, 
S. 6.

35  Linzer Tages-Post 25.9.1919, 
S. 4.

36  Tagblatt 27.1.1920, S. 5.

III
Das spätere Kaufhaus „Hekler und Zimmermann“ beherbergte bis 1923 
mehrere Lokale. Das langlebigste war das Café Grubhofer. Der Cafetier 
Johann Grubhofer hatte zunächst ein Café wenige Häuser weiter, in der 
Wiener Reichsstraße 33, betrieben, das dafür bekannt gewesen war, sams-
tags die ganze Nacht geöffnet zu sein. 32 1902 ließen er und seine Frau 
Katharina den Bau eines „zwei Stock hohen Wohn- und Geschäftshauses“ 
an der Ecke Wiener Reichsstraße 51 und Raimundstraße 1 planen, der 
bereits im April 1903 fertiggestellt war.33 In den beiden Etagen über dem 
neuen Café Grubhofer wurden Wohnungen eingerichtet. 

In den folgenden Jahren erwarb sich das Café in konservativen Kreisen 
den zweifelhaften Ruf eines zwielichtigen Lokals. Ein Referent bei der 
Versammlung der Linzer Sektion des „Bundes österreichischer Gastge-
werbeangestellter“ klagte 1908, Lehrlinge würden im Café „in Begleitung 
von fraglichen Personen“ verkehren und in „Chambre séparée“ soll sich 
Unbeschreibliches mit „Animiermädchen“ abgespielt haben.34 

Im März 1919 verkaufte Grubhofer das Haus samt Café an Hans  
Schabetsberger, der es aber bereits nach einem Jahr an Matthias  
Antensteiner weiter veräußerte, der zuvor wenige Häuser weiter bereits 
ein Café betrieben hatte.35 Das Lokal dürfte an Seriosität nicht gewonnen 
haben. Im Jänner 1920 wurde es zum Ausgangspunkt eines „Exzesses“, 
bei dem nicht nur Cafetier Schabetsberger, sondern auch zwei herbei-
geeilte Sicherheitswachleute von etwa einem Dutzend „Radaubrüdern“, 
allesamt Gäste des Cafés, verprügelt wurden.36 Das Café Antensteiner war 

Abb. 2: Die Wiener Reichsstraße um 1910 (Quelle: Archiv der Stadt Linz)
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37  Linzer Tages-Post 17.9.1920, 
S. 7.

38  Vgl. Linzer Tages-Post 
30.9.1923, S. 13.

39  So erwähnt im Kaufver-
trag: Bezirksgericht (=BG) 
Linz, Urkundensammlung 
TZ 2361/25; Tagblatt 
26.10.1922, S. 8.

40  AStL Materienbestand Zins-
ertragsbekenntnisse 1923-
1940, Nr. 1575, Zinsertrags-
bekenntnis vom 8.4.1925.

41  BG Linz Urkundensammlung 
TZ 2361/25.

42  Tagblatt 13.7.1924, S. 14.

aber noch kurzlebiger, denn im September 1920 wurde es durch  
Marianne Plaschill übernommen,37 die es wiederum im März 1921 an Josef  
Unterthurner verkaufte, der dort das „Café Tirol“ betrieb. Wiederum ein 
Jahr später, im Juni 1922 übernahm Ferdinand Rinner Haus und Lokal. Der 
Kaffeehausbetrieb wurde noch etwa ein Jahr fortgeführt,38 bis Räumlich-
keiten von der Haus- und Küchengerätehandlung „Mösel & Utz“ genutzt 
wurden.39 

Die Anfänge des Warenhauses „Hekler und Zimmermann“ an diesem 
Standort waren bescheiden. Zunächst war man auf ein Zimmer, eine Küche 
sowie den Keller des Hauses beschränkt, während die Firma „Mösel & Utz“ 
im Parterre ihr Verkaufsgewölbe betrieb und im ersten und zweiten Stock 
Mietwohnungen untergebracht waren.40 Im November desselben Jahres 
erwarben Heinrich und Maria Hekler sowie Emil Chaim und Dorothea  
Zimmermann für den Kaufpreis von 34.500,- Schilling zu je einem Viertel 
das Haus.41 Die Gründung des Warenhauses wurde durch ein Darle-
hen und durch die finanziellen Beiträge von Maria Hekler und Dorothea  
Zimmermann ermöglicht. Das Geschäft blieb auch zu Zeiten der Expansion 
im Kern ein Familiengeschäft, in dem nicht nur Maria Hekler, sondern auch 
mehrere Verwandte eine wichtige Rolle spielten.
Das umfangreiche Warensortiment umfasste anfänglich, wie einer Annon-
ce aus dem Juli 1924 entnommen werden kann, „Herren- und Damen-
konfektion, Lüstersakkos, Schuhe, Goiserer, Breecheshosen, Herren- und 
Damenwäsche, Strumpfwaren, Jumpers, Bademäntel, Frottierhandtücher, 
Matratzen, Teppiche, Bettfedern und Vorhänge“.42 Nicht neu, aber den-
noch attraktiv, zumal in einem Stadtteil, in dem in erster Linie Menschen aus 
den Unterschichten und dem Kleinbürgertum lebten, war die Möglichkeit 

Abb. 3: Das Café Grubhofer in der Wiener Reichsstraße (Quelle: Sammlung Verein Geschichte Teilen)
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43  Tagblatt 24.12.1925, S. 5.

44  Tagblatt 8.12.1926, S. 9.

45  Linzer Volksblatt 26.5.1927, 
S. 11.

46  Linzer Tages-Post 
15.10.1932, S. 5.

47  AStL Materienbestand, Zins-
ertragsbekenntnisse 1923-
1940 Nr. 1575, Zinsertrags-
bekenntnis vom 10.10.1933.

48  OÖLA Neues Grundbuch 
Linz, KG Linz, HS Linz 
086, EZ 748, B-Blatt PZ 
17/11.11.1931.

der Ratenzahlung. Noch 
1925, also unmittelbar 
nach Kauf des Gebäudes, 
wurden bauliche Verän-
derungen vorgenommen, 
um die Geschäftsräume 
vergrößern und moder-
nen Standards anpassen 
zu können. Zu Weihnach-
ten 1925 konnte man eine 
neue Damen-, Herren- 
und Kinderkonfektions-
abteilung eröffnen und 
eine, wie man warb, „für 
Linz neuartige Lichtrekla-
me“ installieren.43 Diese 
„Lichtreklame“ dürfte tat-
sächlich für Irritation gesorgt haben. Im Dezember 1926 kollidierte in der 
Wiener Reichsstraße ein Lastwagen mit einem Fuhrwerk. Der Chauffeur 
des Wagens gab an, vom „hin und wieder aufleuchtenden Reklameschild“ 
des Warenhauses geblendet worden zu sein.44 

Parallel zur allmählichen Erholung der österreichischen Wirtschaft blieb 
das Warenhaus auf Expansionskurs: Im Mai 1927 konnte man durch räum-
liche Veränderungen die Geschäftsfläche erneut vergrößern und eine 
eigene Schuhabteilung einrichten.45 Zwei Jahre später, 1929, eröffnete die 
erste – und einzige – Filiale des Warenhauses in Gmunden. 

Wie stark sich die Weltwirtschaftskrise und die damit verbundene Mas-
senarbeitslosigkeit auf das Geschäft auswirkten, ist nicht überliefert. Aller-
dings spricht der, ab 1931 geplante größere Umbau des Warenhauses 
dafür, dass die Firma mit ihrem Ratenzahlungsmodell bis dahin gut durch 
die Krise gekommen war. Der Umbau umfasste neben einer modernen 
Fassadengestaltung, die den Dekor der Jahrhundertwende beseitigte und 
die Zahl der Schaufenster auf sieben steigerte46, vor allem die erneute 
Erweiterung der Geschäftsfläche. 

Die im ersten Stock gelegenen Mietwohnungen wurden zu vier neuen Ver-
kaufsräumen, zwei Magazinen und – auch das spricht für die Modernität 
der Firma – ein eigenes „Reklameatelier“ umgebaut.47 

Der wirtschaftliche Aufstieg ab Mitte der 1920er-Jahre bedeutete auch eine 
Verbesserung der sozialen Situation der Eigentümerinnen und Eigentümer: 
Die Heklers zogen von der Pillweinstraße in die zentral gelegene Marien-
straße 8, ihre Töchter konnten das Mädchenlyzeum besuchen. Dorothea  
Zimmermann erwarb 1931 die Hälfte des Hauses Johann  Konrad-Vogel-Str. 6 
im Stadtzentrum, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann eine geräumige Woh-
nung bezog.48 

Abb. 4: Werbekarte von Hekler und Zimmermann  
(1930er-Jahre) (Quelle: AdR Hilfsfonds Abgeltungsfonds  
Nr. 9256)
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Abb. 5: Plan der Warenhausfassade nach dem Umbau 1931 (Ansicht Wiener Reichsstraße) (Quelle: Archiv der Stadt Linz, Bauakten)
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49  Arbeitersturm 15.3.1938, 
S. 8.

50  Michael John, „Die jüdische 
Bevölkerung in Linz und ihre 
Ausschaltung aus öffentli-
chem Leben und Wirtschaft 
1938-1945“, in: Historisches 
Jahrbuch der Stadt Linz 
1991, S. 111-168, S. 122f.

51  Ein Faksimile dieses Flug-
blatts findet sich in Roman 
Sandgruber, „Oberöster-
reichs Handel im 20. Jahr-
hundert“, in: ders., u.a., Der 
Handel in Oberösterreich. 
Tradition und Zukunft, Linz 
2002, S. 199-280, S. 213.

IV
Unter dem Titel „Kampf dem Judentum“ vermeldete das nationalsozialisti-
sche Krawallblatt „Arbeitersturm“ am 15. März 1938 mit Genugtuung eine 
erste „Säuberung in Linz“: „Heute schon stehen die Posten der Bewegung 
vor jedem jüdischen Geschäft, welches durch entsprechende Maßnah-
men als solches gekennzeichnet ist.“ Es seien bereits mehrere jüdische 
Geschäftsleute in Haft genommen worden. „Weitere Verhaftungen sind 
in Aussicht gestellt! Jeder von diesen dunklen Gestalten muß aus seinem 
behaglichen Leben herausgerissen werden. Menschen, die ihr Leben lang 
von der Ausbeutung des Gastvolkes gelebt haben, gehören in das Sam-
mellager. Sie sollen einmal in ihrem Leben arbeiten müssen, ohne irgend 
einen ‚Rebbach‘ zu haben“.49

Bereits vor dem „Anschluss“ hatte es in Linz immer wieder nationalso-
zialistische Aktionen gegen „jüdische“ Geschäfte gegeben. In der Vor-
weihnachtszeit 1936 und 1937 waren Boykottaufrufe gestartet, Flugzettel 
verteilt und vereinzelt Steine geworfen worden.50 Auch das Warenhaus 
„Hekler und Zimmermann“ war als „Würger der kleinen Leute“ – so die 
Bezeichnung in einem Flugblatt im Dezember 1936 – Ziel einschlägiger 
Schmähungen gewesen.51

Dies sollte allerdings nur einen kleinen Vorgeschmack auf die antijüdischen 
Maßnahmen abgeben, die ab März 1938 einsetzten. Betroffen davon 

Abb. 6: Reklame von „Hekler und Zimmermann“ auf einem Wartehaus (Linz, Blumau, Dezember 1937) 
(OÖ Landes-Kultur GmbH, Land Oberösterreich, Sammlung Landeskunde, Inv.Nr. LK 5325)
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52  Leo Baeck Institute New 
York, Archives, LBI Memoir 
Collection (ME 1090), Tage-
buch Adolf Markus (https://
digipres.cjh.org/delivery/
DeliveryManagerServ-
let?dps_pid=IE8875297), S. 
3 (22.12.2022). Die Schreib-
weise des Originals wurde 
beibehalten.

53  Ebda. Die Schreibweise des 
Originals wurde beibehalten.

54  OÖLA FLD Sch. 14, Bericht 
des Betriebsprüfers Dipl.
Kfm. Dr. Ludwig Wimmer 
über die am 11. und 12. 
März 1941 durchgeführte 
Prüfung der Zweckmässig-
keit der Geschäftsführung 
bei der Verwaltung der Firma 
Hekler & Zimmermann, Linz 
(13.3.1941), 260.

55  Leo Baeck Institute New 
York, Archives, LBI Memoir 
Collection (ME 1090), Tage-
buch Adolf Markus (https://
digipres.cjh.org/delivery/
DeliveryManagerServ-
let?dps_pid=IE8875297), S. 4 
(22.12.2022).

56  OÖLA FLD Sch. 14, 152: 
Geheime Staatspolizei 
Staatspolizeistelle Linz 
5014/38 II E 1/Ba Verfügung 
(25.6.1938). Das Vermögen 
wurde rückwirkend per  
1. Juni zugunsten des Landes 
Österreich eingezogen. 

57  Arbeitersturm 24.3.1938, 
S. 5.

58  OÖLA FLD Sch. 14, 45: 
Stellungnahme der Finanz-
landesdirektion an das Prä-
sidium der oö. Landeshaupt-
mannschaft (o.D.)  
(Z. 107/6 II R).

waren nicht nur „Glaubensjuden“ wie Emil Chaim Zimmermann, sondern 
auch „Rassejuden“ wie der konfessionslose Heinrich Hekler, obwohl die 
Nürnberger Rassengesetze formal erst Ende Mai 1938 in Österreich Gültig-
keit erlangten.

Adolf Markus, ein Schwager Emil Zimmermanns und im Warenhaus 
beschäftigt, führte zu dieser Zeit Tagebuch. Für den 12. März, einen 
Samstag, notierte er darin: „Wir schleichen uns früh durch ruhige Strassen 
ins Geschäft, alle Menschen tragen Hakenkreuze. Aufregung nur auf der 
Landstrasse und Wr. Reichstrasse: Hitler und seine Armee sind im Anmar-
sche. Wer kein Hakenkreuz trägt, wird geschlagen werden. Wir eilen nach 
hause“.52 Nach einer schlaflosen Nacht und einem Sonntag, an dem sich 
die Familie nicht auf die Straße wagt, begann wieder die Arbeitswoche: 
„Wir schleichen uns wieder durch die stillen Strassen ins Geschäft, vor die-
sem steht ein S.A. Mann Wache, vor dem Geschäftseingang prangt eine 
Tafel: ‚Judengeschäft‘. Kein Kunde wagt es jetzt, das Geschäft zu betreten. 
Nachmittags 4 Uhr verlangt der S.A. Mann die Geschäftsschlüssel ab und 
fordert, das Geschäft sofort zu sperren. Man muss widerstandslos seinem 
‚Befehl‘ gehorchen. Wir gehen, es war ein herrlicher warmer Tage, betrübt 
nach hause.“53

Heinrich Hekler und Emil Zimmermann durften ihr Geschäft nicht mehr 
betreten, das Warenhaus wurde mit gelben Zetteln als „jüdisches“ 
Geschäft gekennzeichnet, SA-Posten hinderten Kundschaft am Betreten 
des Geschäfts. Am 15. März, jenem Tag, an dem Adolf Hitler am Helden-
platz in Wien den „Eintritt“ seiner „Heimat“ in das Deutsche Reich verkün-
dete, schloss das Warenhaus „Hekler und Zimmermann“ – vorerst bis Ende 
Juni 1938.54 Jüdische Angestellte wurden entlassen, fürs Erste übernahm 
ein nationalsozialistischer „Betriebszellenobmann“ die Leitung der Firma.55 
Formell wurde die de facto im März vollzogene Beschlagnahme des Fir-
menvermögens allerdings erst mit Verfügung der Gestapo vom 25. Juni 
1938 legitimiert.56 

Ebenso noch im März erließ der Gaubeauftragte für Handwerk, Handel und 
Industrie, Landesrat Oskar Hinterleitner, die Anordnung, Geschäfte, „deren 
Inhaber Juden sind“, sichtbar als „jüdisch“ zu kennzeichnen und „Tar-
nungsversuche“ zu unterbinden.57 Damit war auch ein Rettungsversuch 
der Firmengesellschafter zum Scheitern verurteilt. Hekler und Zimmermann 
hatten versucht, die Firma auf den „arischen“ Schwiegersohn der Heklers, 
Bruno Leitner, zu überschreiben. Leitner war seit Juni 1937 mit Margarethe 
Hekler verheiratet und arbeitete als Auslagenarrangeur im Warenhaus. 
Derartige Rettungsversuche fanden sich häufiger, scheiterten aber in 
der Regel. So oder so wurde Leitners Position im Warenhaus untragbar. 
Im Dezember 1938 wurde er beschuldigt, Veruntreuungen begangen zu 
haben. Das Amtsgericht Linz verurteilte ihn daraufhin zu einer bedingten 
Arreststrafe und er verlor seine Anstellung im Warenhaus.58 Inwieweit die 
Anschuldigungen stichhaltig waren, lässt sich nicht mehr sagen. Jeden-
falls waren damit die ursprünglichen Besitzerfamilien endgültig aus dem 
Warenhaus hinausgedrängt worden. 
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seien „hier nicht auffindbar“. 
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Finanzamt Linz-Stadt an 
den Oberfinanzpräsidenten 
Oberdonau (7.10.1941). 

Die Familien Hekler und Zimmermann verloren nicht nur ihr Geschäft, sie 
mussten sich auch schlagartig mit einer Situation der massiven persönli-
chen Bedrohung arrangieren. Bereits einen Tag nach der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten wurden Kaffeehäuser in der Innenstadt nach pro-
minenten Linzer Juden durchkämmt, es kam zu ersten Misshandlungen.59 
Zahlreiche prominente Linzer Juden wurden noch im März 1938 verhaftet 
und vorerst in das KZ Dachau deportiert.60 Die Familie Markus kündigte 
noch im April ihre Wohnung und übersiedelte zu den Zimmermanns in die 
Johann-Konrad-Vogel-Str. 6. „Tag und Nacht lebt man in [der Angst], ob 
nicht jeden Augenblick die Geheime Staatspolizei, Hitlers Garde, an die 
Türe klopfen wird“.61

Sollten Heinrich Hekler und Emil Zimmermann in den ersten Wochen nach 
dem „Anschluss“ möglicherweise gehofft haben, etwas von ihrem Besitz 
retten zu können, wurden sie bald eines Besseren belehrt. Kurze Zeit nach 
dem „Anschluss“ strengten die oberösterreichischen Finanzbehörden ein 
Steuerstrafverfahren gegen Heinrich Hekler und Emil Chaim Zimmermann 
an. Die Akten dieses Verfahrens existieren offenbar nicht mehr. Nach einer 
Aussage waren sie bereits 1941 nicht mehr auffindbar, nach einer ande-
ren Aussage wurden sie gegen Kriegsende vernichtet.62 Allerdings wurde 
das Mittel eines Steuerstrafverfahrens häufiger angewandt, um interessant 
erscheinendes jüdisches Eigentum anzueignen. Steuerverfahren fügten 
sich in die Strategie der nationalsozialistischen „Arisierung“ ein, die ihre 
Raubabsicht durch weitgehend formalrechtlich abgesicherte Verfahren zu 
kaschieren versuchte. Zugleich wurde damit der antisemitische Topos der 

Abb. 7: Fotos der inhaftierten Emil Zimmermann und Heinrich Hekler als Teil der antisemitischen 
Kampagne „Juden sehen dich an“. Emil Zimmermann wird fälschlich als Paul Zimmermann bezeichnet 
(Österreichischer Beobachter, Juni 1938)
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Juden als Steuerhinterzieher und „Volksschädlinge“ bedient. Auch in Linz 
ließ sich damit propagandistisches Kleingeld schlagen: Gegen mehrere 
Geschäftsleute wurden einschlägige Verfahren angestrengt und medial 
aufbereitet, unter anderem vermeldete beispielsweise der „Arbeitersturm“ 
am 24. März 1938 unter dem Titel „Bestrafte Volksschädlinge“, der (jüdi-
sche) Linzer Papierhändler Adolf Pick sei wegen Steuerhinterziehung 
bestraft worden.63 Besonders gegen prominente Unternehmer – in Linz 
etwa Hugo und Erich Mostny – wurde auf diese Weise vorgegangen.64 
Vorsorglich ließ das Finanzamt Linz am 28. April 1938 im Grundbuch des 
Hauses Wiener Reichsstraße 51 die „voraussichtliche“ Geldstrafe von 
jeweils 166.666,66 RM für die Viertelanteile von Heinrich Hekler und Emil 
Zimmermann vormerken.65 Wie sich herausstellen sollte, war dieser Betrag 
noch zu gering veranschlagt. Die „Economics Branch“ der „U.S. Occupa-
tion Headquarters“ für Oberösterreich stellte dazu im November 1948 vor 
dem Hintergrund zahlreicher ähnlich gelagerter Fälle fest: „Such mortga-
ges were generally entered at Jewish properties, they were cancelled after 
the properties were confiscated and sold“.66

Einen Tag vor der grundbücherlichen Belastung ihres Eigentums waren 
die beiden Gesellschafter verhaftet und ins Polizeigefängnis Linz gebracht 
worden. Zu dieser Zeit wurde eine Reihe von Aufnahmen von Verhafteten 
angefertigt, die für eine regelrechte Kampagne, besonders gegen Emil 
Zimmermann, Verwendung fanden.67 Aufnahmen wurden beispielsweise 
im „Österreichischer Beobachter“ unter dem Titel „Juden sehen dich an“ 
veröffentlicht und mit antisemitischen Bildunterschriften versehen. Hekler 
firmierte unter dem Namen „Moises Heinrich Hekler“, er sei „erbarmungs-
los“, hieß es, dabei im Aussehen einem „verwuzelten Wüstensohn“ gleich. 
Zimmermann wurde als Vertreter der „semitische[n] Mischrasse“ bezeich-
net. „Durch einen Blick muß es jedem Deutschen klar werden, daß uns eine 
Welt von dieser Rasse trennt“.68

Ein Artikel in der Augustausgabe des antisemitischen Hetzorgans „Der 
Stürmer“ diffamierte Emil Zimmermann als „Rassenschänder“, der eine 
„deutsche“ Angestellte mehrmals vergewaltigt habe.69

Während Hekler am 20. Juni wieder aus der Haft entlassen wurde70, über-
stellte man Zimmermann am 17. Juni in das KZ Dachau, von wo er am 23. 
September mit einem größeren Transport von mehrheitlich Österreichern 
in das KZ Buchenwald überstellt wurde.71 „Es war schier unmöglich, diese 
Aufregungen weiter zu ertragen“, notierte Adolf Markus in sein Tagebuch. 
„Vom Schwager kam keine Post, man durfte ihm auch nichts schicken, 
die einzige Verbindung, die noch bis jetzt spärlich bestand, war also auch 
nicht mehr“.72 Warum Hekler und Zimmermann ungleich behandelt wur-
den, ist nicht klar. Möglicherweise war bei Zimmermann seine Rolle in der 
Israelitischen Kultusgemeinde von Bedeutung. Zehn Tage vor seiner Über-
stellung konnte man in mehreren Zeitungen vom Urteil gegen die „Waren-
hausjuden Hekler und Zimmermann“ lesen: Die beiden Gesellschafter 
wurden zu der exorbitanten Strafe von 395.068,44 RM verurteilt zuzüglich 
der Nachzahlung angeblich nicht abgeführter Steuern, alles in allem etwa 
eine halbe Million Reichsmark.73 Ein „raffiniert angelegtes Ratensystem“, 
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Abb. 8: Als „Rassenschänder“ diffamiert: Emil Zimmermann im Hetzblatt „Der Stürmer“ (August 1938)
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hinter dem nichts anderes als „galizische Geschäftsmethoden“ gestanden 
wären, habe den beiden die Anhäufung eines riesigen Vermögens erlaubt. 
„Mit einer echt hebräischen Beredsamkeit wurde die Ware aufgeschwatzt, 
die schönsten Zahlungsbedingungen vereinbart und das Ende war immer 
der Weg zu Gericht“.74

Ziel all dieser Maßnahmen, der Demütigungen und der ständig im Raum 
stehenden Drohung von Gewalt, Verhaftung und Verbringung in ein Kon-
zentrationslager war nicht nur, sich des „jüdischen“ Besitzes zu bemäch-
tigen, sondern auch, Linz „judenrein“ zu machen. So kam es ab Sommer 
1938 immer wieder zu Besuchen durch die Polizei, die den jüdischen 
Einwohnerinnen und Einwohnern „nahelegen“ sollten, nach Wien zu verzie-
hen.75 Einen vorläufigen Höhepunkt bildete das Novemberpogrom in der 
Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Die Linzer Synagoge wurde in 
Brand gesteckt, es kam zu Hausdurchsuchungen und Verhaftungen. Die 
Ausschreitungen waren gefolgt von erneuten Besuchen der noch in Linz 
wohnhaften Jüdinnen und Juden, diesmal durch SA-Männer, die deutlich 
machten, dass Linz innerhalb von drei Tagen zu verlassen sei. Tatsächlich 
waren bis Jahresende die meisten jüdischen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner aus Linz vertrieben.76 Von den Familien Hekler und Zimmermann lebte 
zu diesem Zeitpunkt nur mehr Dorothea Zimmermann in der Stadt. 

Bis dahin waren die beiden Familien auch weitgehend verarmt. Die Ent-
eignung beschränkte sich nicht auf das Warenhaus und den damit verbun-
denen Hausbesitz in der Wiener Reichsstraße. Die Wohnung der Heklers 
etwa wurde mehrfach durchsucht, wobei ihnen mehrere Sparbücher, neun 
Perserteppiche, ein Radio, Schmuck und 3.000,- Schilling Bargeld sowie 
Stoffe und Ausstattungsgegenstände der 19-jährigen Tochter Elisabeth 
abgenommen wurden.77 Adolf Markus vermerkte in seinem Tagebuch, 
SA-Männer hätten bereits am 14. März die Wohnung seines Schwagers, 
Emil Zimmermann, durchsucht und dabei etwa 30.000,- Schilling mitge-
nommen.78 Die Familien Hekler und Zimmermann mussten ein Verzeichnis 
ihres Vermögens erstellen, wobei sie auch den dazu herangezogenen 
Schätzmeister zu bezahlen hatten. Emil Zimmermann hatte die Schwierig-
keit, das Formular über das „Vermögen von Juden“ im KZ Dachau ausfüllen 
zu müssen: „Da ich mich in Schutzhaft seit 28.4.[1]938 befinde ist mir eine 
genaue Aufstellung des Warenhaus[es] ohne Unterlagen unmöglich“.79 

Während sowohl bei den Heklers als auch bei den Zimmermanns die Spar-
bücher offiziell als beschlagnahmt registriert wurden, „verschwanden“ 
Geld, Schmuck und andere Mobilien. Auch Lebensversicherungspolizzen 
wurden zwar eingezogen, tauchen aber in den Quellen nicht weiter auf.80 
Die beschlagnahmten Sparbücher der Maria Hekler wurden, obwohl sie 
keine Gesellschafterin der Firma war, zur Deckung angeblicher Steuer-
rückstände ihres Mannes herangezogen.81 Weitere 3.000,- RM aus dem 
Besitz Maria Heklers wurden dem Auswanderungsfonds der Jüdischen 
Gemeinde „zur Verfügung“ gestellt.82 Die Jüdische Gemeinde war die nach 
Schließung der Kultusgemeinde von den Nationalsozialisten installierte 
Organisation, deren Zweck zunächst die Ermöglichung der Emigration 
für die jüdische Bevölkerung war. Später wurde sie gezwungen, an der 
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Organisation der Deportationen mitzuarbeiten. Der Auswanderungsfonds 
sollte in der Frühphase der NS-Herrschaft in Österreich Geld von wohlha-
benderen Jüdinnen und Juden sammeln, um damit Ärmeren die Ausreise 
finanzieren zu können. Maria Hekler dürfte erst nachträglich von dieser 
Buchung erfahren haben.83

Neben dem privaten Kapital der Familien Hekler und Zimmermann in Form 
von Geld, Wertgegenständen und Mobilien sollte das Haus selbst verwertet 
werden. Eine Fortführung des Betriebs war – im Unterschied zum Flagg-
schiff der Linzer Kaufhäuser, dem „Kraus und Schober“ auf dem Haupt-
platz – nicht vorgesehen. Haus und Firma wurden offiziell mit Verfügung 
der Gestapo vom 25. Juni 1938 rückwirkend per 1. Juni in das Eigentum 
des Landes Österreich übertragen.84 Davon betroffen waren übrigens nicht 
nur die „jüdischen“ Anteile, sondern auch der Viertelanteil der als „Arierin“ 
geltenden Maria Hekler. 

Maria Hekler nahm diese Enteignung aber nicht hin. Zumindest bis 1941 
versuchte sie, teilweise mit Hilfe eines Rechtsanwalts, Widerstand zu leisten: 
Das Haus Wiener Reichsstr. 51 war, wie die Firma insgesamt, als „volks- 
und staatsfeindliches Vermögen“ von der Gestapo eingezogen worden. 
Wie aber könne dieser Passus auch auf den Hausanteil einer „Vollarierin“ 
angewandt werden?85 Offenbar handle es sich um einen Irrtum. Die Gesta-
po Linz gab in einer Stellungnahme an den Oberfinanzpräsidenten in Linz 
zu, dass in erster Linie Heinrich Hekler und Emil Zimmermann als „Volks- 
und Staatsfeinde“ betrachtet wurden, „es wurde jedoch angenommen“, so 
die Gestapo, „dass Maria Hekler, die, wie sie selbst angab, nur durch ihr 
eigenes Vermögen die Gründung der Firma ermöglichte und im Geschäft 
ständig mitarbeitete, in die Geschäftsführung genügend eingeweiht war, 
um als Mitwisserin verantwortlich gemacht werden zu können, auch wenn 
sie laut Eintragung im Handelsregister nicht als Firmenteilhaberein auf-
scheint“.86 Sie sei somit „im weiteren Sinne auch als Teilhaberin der Firma 
Hekler und Zimmermann zu betrachten“.87 Im Übrigen galt sie als suspekt, 
weil sie sich weigerte, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Während 
hier noch versucht wurde, eine quasilegale Begründung für die Enteignung 
einer „Arierin“ zu finden, formulierte es der Oberfinanzpräsident gegen-
über dem Finanzministerium sehr viel pragmatischer: Man habe das Privat-
kapital der Firmeneigner und auch jenes von Maria Hekler „der Einfachheit 
halber“ gleich mit eingezogen.88

Während Emil Zimmermann versuchte, in den Konzentrationslagern zu 
überleben, interessierte sich ein privater „Arisieur“ für einen Besitztitel sei-
ner Frau, der noch nicht beschlagnahmt worden war: die Haushälfte in der 
Johann-Konrad-Vogel-Str. 6. Dorothea Zimmermann hatte eine Hälfte des 
Hauses, in der sie mit ihrem Mann auch eine Wohnung bezog, 1931 um 
33.000,- Schilling gekauft.89 In den Monaten nach dem „Anschluss“ kamen 
jüdische Mieterinnen und Mieter, aber auch Wohnungseigentümerinnen 
und -eigentümer zusehends unter Druck: Einerseits wollte jede Stadt mög-
lichst rasch „judenrein“ werden, andererseits versprach die Vertreibung 
der jüdischen Bevölkerung eine Linderung der „arischen“ Wohnungsnot, 
vom elementaren Motiv, sich jüdisches Eigentum anzueignen, einmal 
abgesehen. 
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Im September 1938 hatten die Arbeiten an einem, von Hitler persönlich 
gewünschten Prestigeprojekt in Linz begonnen: die Nibelungenbrücke. 
Die damit verbundene Errichtung von Brückenkopfgebäuden erforderte 
den Abriss mehrerer Gebäude, darunter auch des Hauses Badgasse 2. 
Einer der Mieter in diesem Haus war der Rechtsanwalt Dr. Josef Stampfl, 
1919 bis 1938 Vizebürgermeister von Linz und 1945 erster Landespartei-
obmann der oberösterreichischen ÖVP.90 Bei der Suche nach einer ande-
ren Wohnmöglichkeit stieß er auf die Zimmermannsche Wohnung in der 
Johann-Konrad-Vogelstraße. Warum er ausgerechnet diese Adresse ins 
Auge gefasst hatte, lässt sich nur mutmaßen. Möglicherweise war er durch 
seine berufliche Tätigkeit auf den Namen Zimmermann gestoßen: Stampfl 
war Ende September 1938 zum Masseverwalter im Konkursverfahren des 
Modehauses „Erma“ bestellt worden. Das Modehaus hatte dem mutmaß-
lichen Verwandten Emil Zimmermanns, Ludwig Zimmermann, gehört, der 
mittlerweile nach Polen geflohen war.91 Durch den anhaltenden Boykott 
„jüdischer“ Geschäfte war die Firma in die Insolvenz geschlittert.

Dass die fragliche Wohnung zu diesem Zeitpunkt noch von der Eigentü-
merin Dorothea Zimmermann – Emil Zimmermann befand sich damals im  
KZ Buchenwald – bewohnt wurde, spielte in seinen Erwägungen offenbar 
keine Rolle. Stampfl ersuchte das Linzer Wohnungsamt um Zuweisung 
dieser Wohnung, was ihm Ende November 1938 auch gelang, allerdings 
mit der Bedingung, die gesamte Haushälfte zu erwerben.92 Diese Bedin-
gung wäre allerdings unnötig gewesen: Bereits zwei Wochen zuvor, am 
14. November hatte Stampfl dem Landesrat Danzer eine Einigung mit der 
„Jüdin D. Zimmermann“ über den Ankauf der Wohnung vermeldet.93 Die 
Perspektive Dorothea Zimmermanns ist nicht überliefert. Allerdings liegt 
auf der Hand, welche Rolle Druck dabei gespielt haben musste. Die Eini-
gung mit Stampfl kam unmittelbar nach dem Novemberpogrom zustande. 
Ihr Mann Emil war seit Monaten inhaftiert und sie selbst stand unter per-
manentem Druck, Linz zu verlassen. Über Einkünfte aus dem Warenhaus 
verfügten die Zimmermanns schon seit einem halben Jahr nicht mehr und 
Dorothea Zimmermann war auch nicht mehr in der Position, die pünktliche 
Bezahlung von Mieten einfordern zu können. Darüber hinaus waren die 
damals laufenden Vorbereitungen für die Flucht ins Ausland nicht nur zeit- 
sondern auch kostenintensiv.94 
Schon am 16. November beantragte Stampfl die Bewilligung des Kaufs 
zu einem Preis von 27.000,- RM.95 Dies dürfte in etwa dem Wert der Haus-
hälfte entsprochen haben. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings das Inte-
resse staatlicher Stellen, bei privaten „Arisierungen“ die Kaufpreise nicht 
zu gering ausfallen zu lassen, um die staatliche Abschöpfung jüdischen 
Kapitals durch diverse Sondersteuern bzw. häufig die vollständige Enteig-
nung für das Reich lukrativer zu machen.96 

Mit Dezember 1938 ging die Haushälfte de facto an das Ehepaar Stampfl 
über, sie kassierten Mieten und zahlten die erforderlichen Abgaben. 
Allerdings war dies noch nicht gleichbedeutend mit der Begleichung des 
Kaufpreises. Da Dorothea Zimmermann Jüdin war, musste die Vermögens-
verkehrsstelle – die zentrale Behörde für die Kontrolle und Organisation der 
„Arisierung“ jüdischen Privatbesitzes – den Vertrag genehmigen, was am 
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25. Jänner 1939 der Fall war. Doch auch dann floss noch immer kein Geld. 
Stampfl zufolge hatte er sich zwar mit Zimmermann über einen Kaufpreis 
geeinigt, aber auch der Preis war genehmigungspflichtig.97 Die Vermö-
gensverkehrsstelle forderte eine Schätzung der Haushälfte, was Stampfl 
Mitte Februar 1939 vorlegte.98 Trotz vorliegender Schätzung setzte die 
Vermögensverkehrsstelle noch immer keinen Kaufpreis fest. Einstweilen 
setzte Dorothea Zimmermann die wenigen ihr noch zur Verfügung stehen-
den Hebel in Bewegung, um zumindest einen Teil des Geldes zu erhal-
ten. Mittlerweile war die Mehrzahl der Linzer Jüdinnen und Juden nach 
Wien verzogen bzw. ins Ausland geflohen. Der Druck der Gestapo auf  
Zimmermann, nun endlich ebenfalls Linz zu verlassen, steigerte sich offen-
sichtlich noch einmal. Sie wandte sich an Stampfl, an den Gauwirtschaftsbe-
rater Oskar Hinterleitner, das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit und die 
Jüdische Gemeinde. Anfang April 1939 gelang es ihr schließlich, zumindest 
300,- RM zu erhalten, um Mitte April mit ihrem eben aus dem KZ Buchen-
wald entlassenen Mann Emil den Umzug nach Wien bewerkstelligen zu 
können.99 Es sollte noch bis in den August 1939 dauern, bis der Kauf end-
gültig abgeschlossen und das Geld bezahlt war.100 Allerdings schien der 
Vermögensverkehrsstelle der Kaufpreis als zu hoch und sie setzte diesen 
mit 20.000,- RM an. Weitere 7.550,- RM wurden Stampfl als „Entjudungs-
auflage“ in Rechnung gestellt.101 Damit war der Preis, den der Käufer zu 
bezahlen hatte, faktisch gleich hoch, aber ein Teil davon floss unmittelbar 
in die Reichskasse, während 20.000,- RM vorerst auf ein Sperrkonto einge-
zahlt wurden. Wenn Dorothea Zimmermann gehofft hatte, zumindest über 
diese 20.000,- RM verfügen zu können, wurde sie enttäuscht: Das Geld auf 
dem Sperrkonto konnte nicht ohne weiteres behoben werden. Wollte sie 
zumindest etwas davon für ihren Lebensunterhalt bekommen, musste sie 
stets aufs Neue einen Bittgang zur Vermögensverkehrsstelle unternehmen.

Während es für die Heklers und Zimmermanns mit großen Hürden ver-
bunden war, zumindest etwas von ihrem beschlagnahmten Geld für ihre 
Auswanderung und ihren Lebensunterhalt zu bekommen, war die Finanz-
verwaltung bei der Eintreibung von Steuern und Abgaben deutlich rascher. 
Für Heinrich Hekler, Dorothea und Emil Zimmermann als „Juden“ waren 
spezifische Abgaben fällig: Die „Reichsfluchtsteuerstelle für das Land 
Österreich“ etwa erließ am 18. Dezember 1939 einen Bescheid, in dem 
„Heinrich Israel Heckler [sic]“ die Zahlung einer Reichsfluchtsteuer in Höhe 
von 83.038,- RM vorgeschrieben wurde. Die „Reichsfluchtsteuer“ hatten 
alle, nach nationalsozialistischer Diktion als „Juden“ bezeichnete Personen 
zu leisten, die ins Ausland zu „emigrieren“ beabsichtigten. Die Höhe der 
Abgabe betrug ein Viertel des, vor der Enteignung durch die National- 
sozialisten, festgestellten Vermögens. Für Hekler, der zu diesem Zeitpunkt 
in Italien gewesen sein dürfte, wurde im Übrigen auch das Vermögen sei-
ner Frau, die weder jüdisch noch ausgewandert war, in die Berechnungs-
grundlage mit einbezogen. Diese exorbitante Summe wuchs mit einem 
monatlichen Säumniszuschlag von 1%.102 Auch Emil Zimmermann wurde 
eine Reichsfluchtsteuer in Höhe von 75.662,- RM vorgeschrieben, seiner 
Frau Dorothea hingegen wurde ein „Sicherheitsbescheid“ zugestellt, in der 
sie für ihre beabsichtigte Auswanderung denselben Anteil ihres ehemaligen 
Vermögens zu bezahlen hatte.103 Hierfür wurde teilweise das Sperrkonto 
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mit dem Geld für den Verkauf ihrer Haushälfte belastet. Den vorläufigen 
Abschluss der Enteignung von Heinrich Hekler und Emil Zimmermann 
war die Löschung ihrer Gewerbeberechtigung am 14. Feber 1940.104  
Offizielle Begründung des Magistrats Linz: die beiden Gesellschafter übten 
die Gewerbeberechtigung nicht mehr aus.105 
Eine Weiterführung des Warenhauses war nie angedacht. Nachdem das 
Warenhaus endgültig geschlossen worden war, ging es an die Verwertung 
des Gebäudes selbst. Eine erste Schätzung des Hauses samt Grundstück 
vom 4. August 1938 ermittelte einen Wert von 44.132,- RM.106 Dieser Betrag 
hatte mit dem realen Verkehrswert der Liegenschaft wenig zu tun und war, 
wie bei den meisten Schätzungen „jüdischer“ Immobilien, zu niedrig ange-
setzt. Vermutlich stand dahinter das Kalkül, einen möglichst geringen Teil 
der erwartbaren Steuerstrafe gegen Hekler und Zimmermann durch den 
Wert des Hauses abgedeckt zu sehen. Auch hier zeigt sich, welch großen 
Wert man bei der „Arisierung“ auf eine quasi-legale Vorgangsweise legte. 
Die Interessenlagen änderten sich aber in den Folgemonaten. Die Reichs-
bahndirektion Linz mietete zunächst Räumlichkeiten im Gebäude, um dort 
ihre Lochkartenstelle unterzubringen.107 Rasch interessierte man sich aber 
für einen Erwerb des Hauses und stellte im April 1939 ein Angebot, das sich 
am wenige Monate zuvor ermittelten niedrigen Schätzpreis orientierte.108 
Kurzerhand beauftragte das Oberfinanzpräsidium eine erneute Schätzung 
durch das Reichsbauamt Linz, das im Juni 1939, also kein Jahr nach der 
ersten Schätzung und bei nahezu gleichem Baubestand den deutlich 
höheren Wert von 66.700,- RM ermittelte.109 Auch der Reichsbahndirektion 
musste klar gewesen sein, dass die Erstschätzung nichts mit dem realen 
Wert zu tun gehabt hatte. Sie akzeptierte ohne Diskussion den Kaufpreis 
von 66.700,- RM und bezahlte umgehend.110
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V
Nach seiner Entlassung aus der Linzer Polizeihaft im Juni 1938 musste 
Heinrich Hekler klar geworden sein, dass er und seine Familie fliehen 
mussten.111 Hekler hatte bei seiner Entlassung eine Verpflichtung unter-
schreiben müssen, das Land ehestmöglich zu verlassen, andernfalls drohe 
KZ-Haft. Zu diesem Zeitpunkt waren die Enteignung und Vertreibung, aber 
noch nicht aber die systematische Ermordung aller Jüdinnen und Juden, 
das Ziel des NS-Regimes. Dies wollte man durch systematischen und stei-
genden Druck erreichen, der auch die Inhaftierung, Folter und Ermordung 
zahlreicher Menschen beinhaltete.
Zugleich erhöhten zahlreiche Zielländer mit der zunehmenden Zahl 
europäischer Flüchtlinge auch die Voraussetzungen und bürokratischen 
Hürden für Einwandernde. Aber schon allein die Erlangung der, für die 
Ausreise benötigten Papiere in Deutschland war, trotz parallel steigenden 
Auswanderungsdrucks, mühsam und mit hohen Kosten verbunden, die 
von einem großen Teil der jüdischen Bevölkerung nicht getragen werden 
konnten. Bei der Auswanderungsabteilung der Jüdischen Gemeinde 
Wien hatten die Heklers 1938 angegeben, entweder nach Palästina 
oder Zypern, „ansonsten wohin möglich“ auswandern zu wollen.112 Groß- 
britannien, zu dessen Herrschaftsbereich die beiden Zielgebiete zählte, 
hatte, wie zahlreiche andere Staaten auch, die Einwanderung von Jüdinnen 
und Juden aus Mitteleuropa beschränkt. Eine direkte Einreise wurde damit 
für Heinrich Hekler unmöglich gemacht. Die Heklers planten daraufhin die 
Auswanderung nach Kuba. 

Die Karibikinsel galt als „Wartesaal“ für die Weiterreise in die USA, wo zwei 
Brüder Heklers lebten. Aber auch Kuba verschärfte die Voraussetzungen 
für eine Einreise: Ab Oktober 1938 galt der Visumzwang für Jüdinnen und 
Juden, wofür neben Gesundheits- und Arbeitsfähigkeitsnachweisen auch 
der Nachweis eines beträchtlichen Kapitals erforderlich war. Tendenziell 
sollte also nur finanziell unabhängigen, arbeitsfähigen Personen die Einrei-
se ermöglicht werden. Maria Hekler war mittlerweile 60, ihr Mann 57 Jahre 
alt und – abgesehen von den 6.000,- RM, die sie aus dem beschlagnahm-
ten Vermögen hatten loseisen können – vermutlich weitgehend mittellos. 
Nichtsdestotrotz erhielten die beiden, gemeinsam mit ihrer jüngeren Toch-
ter Elisabeth, eine Einreisegenehmigung für Kuba. Bei der Schifffahrts-
gesellschaft „Italia“ in Wien kauften sie Karten für ein Schiff, das am 5. Juli 
1939 auslaufen sollte.113 Die letzten Vorbereitungen für die Auswanderung, 
die letztlich in die USA führen sollte, konnten getroffen werden.
Mittlerweile war in Hamburg der HAPAG-Dampfer St. Louis mit dem Ziel 
Kuba in See gestochen. An Bord: 937 jüdische Flüchtlinge aus Mittel- 
europa. Viele von ihnen hatten ihren letzten Besitz für die rettende Reise 
auf die Karibikinsel geopfert. An Bord konnte man einigermaßen entspannt 
in die unmittelbare Zukunft blicken: Die Passagiere hatten in langwierigen 
bürokratischen Hürdenläufen die nötigen Papiere ergattert und von Kuba 
erhoffte man sich eine erleichterte Einreise in die USA. Nach zwei Wochen 
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Seereise erreichte man Havanna. Doch die kubanische Regierung erklärte 
die Landegenehmigungen für ungültig und verweigerte dem Schiff die 
Erlaubnis, vor Anker zu gehen. Tagelange, nervenaufreibende Verhand-
lungen mit den kubanischen Behörden folgten. Auch die USA weigerten 
sich, die Flüchtlinge zu übernehmen. So blieb dem Schiff nichts anderes 
übrig, als am 2. Juni wieder den Hafen von Havanna zu verlassen und nach  
Europa zurückzukehren. Das Schicksal der St. Louis wurde in der  
deutschen Presse als scheinbarer Beleg für die weltweite Abneigung 
gegen Jüdinnen und Juden genüsslich ausgebreitet.114 

Für die Heklers musste die kubanische Einreisesperre ein Schock gewe-
sen sein. Zugleich stieg der Druck, sich eine neue Lösung einfallen zu 
lassen. Die beiden lebten gemeinsam mit der Tochter Elisabeth in Wien 
in Pensionen, die für jüdische Gäste noch zugänglich waren. Die Linzer 
Wohnung war, wie die ältere Tochter Margarethe Leitner nach dem Krieg 
angab, an einen „Illegalen“115 vergeben worden. 

Zumindest einige Wochen lebten die Heklers in der Pension „Edelweiß“ 
in der Langegasse 61.116 Allein diese Unterkunft kostete wöchentlich 
über 80,- RM, hinzu kamen Kosten für eine Zahnprothese für Heinrich 
Hekler (600,- RM) und mehrere Behandlungen in der Heilanstalt Schotten-
ring (63,- RM).117 Einnahmen gab es keine, man war mehr oder weniger 
davon abhängig, von der Tochter Margarethe und dem Schwiegersohn  
Bruno Leitner mitversorgt zu werden, wobei auch noch die jüngere Tochter  
Elisabeth von Unterstützung abhängig war.118 
Unter dem Eindruck der sich verschärfenden Bedingungen entschlos-
sen sich die Heklers, dass Heinrich nach Italien gehen sollte. Er war als  
„Volljude“ im Deutschen Reich größerer Gefahr als in Italien ausgesetzt 
und konnte versuchen, dort die weitere Flucht vorzubereiten. Im Juli über-
querte er die Grenze.119 

Der faschistische Verbündete NS-Deutschlands hatte 1938 begonnen, dis-
kriminierende Maßnahmen gegen Jüdinnen und Juden zu setzen. Wenige 
Tage nach dem „Anschluss“ Österreichs wurde ein allgemeines Einreise-
verbot für österreichische Jüdinnen und Juden erlassen.120 Ausgenommen 
davon blieb der Transit zur Einschiffung in einem italienischen Hafen. Die 
italienischen Maßnahmen gegen jüdische Flüchtlinge waren aber weder 
stringent, noch wurden sie konsequent umgesetzt. Das Einreiseverbot ließ 
sich kaum exekutieren, da zu diesem Zeitpunkt Pässe von Jüdinnen und 
Juden noch nicht den diskriminierenden „J“-Stempel trugen, weshalb die 
Einreise de facto nach wie vor möglich war. Im September 1938 verloren 
alle Jüdinnen und Juden, die seit 1918 zugewandert waren, ihr Aufenthalts-
recht im Land, im Februar 1939 folgte der Visumzwang für jüdische Auslän-
derinnen und Ausländer, deren Pässe den, im Oktober 1938 eingeführten 
„J“-Stempel trugen. Dieses Visum berechtigte zu einem mehrmonatigen 
Aufenthalt in Italien und wurde von zahlreichen jüdischen Flüchtlingen 
aus Deutschland genutzt. Allein in den ersten Augustwochen registrierten 
die italienischen Behörden 1.274 Einreisen von Jüdinnen und Juden mit 
diesem Touristenvisum. Als Reaktion darauf wurde die Ausstellung dieser 
Visen mit 19. August aufgehoben. 
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Heinrich Hekler hatte sich am 9. September 1938 einen auf ein Jahr befriste-
ten Pass ausstellen lassen. Nur drei Wochen später hätte sein Pass bereits 
einen „J“-Stempel getragen und seine Einreise erschwert. So konnte er 
mehr oder weniger problemlos in Italien einreisen.

Vermutlich bemühte er sich in Italien, eine Fluchtmöglichkeit für sich und 
seine Familie in die USA zu organisieren. Doch mit Kriegsbeginn im Sep-
tember 1939 wurde der internationale Schiffsverkehr deutlich erschwert. 
Angesichts dessen musste sich Hekler, so wie zahlreiche andere jüdische 
Flüchtlinge in Italien auch, dazu entschlossen haben, weiter nach Frank-
reich zu flüchten. 

Bei einer Befragung Heklers im französischen Internierungslager Gurs 
im April 1941 wurde vermerkt, er halte sich seit 1. Juli 1940 im von den 
Deutschen nicht besetzten Teil Frankreichs auf.121 Allerdings hatte Italien 
Frankreich kurze Zeit vor dessen Kapitulation am 10. Juni 1940 den Krieg 
erklärt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Hekler somit schon vorher nach 
Frankreich gelangt. 

Italien war 1939 sehr daran interessiert, sich der mittlerweile mehrere 
Tausend umfassenden Gruppe mitteleuropäischer Jüdinnen und Juden zu 
entledigen, indem sie deren – an sich illegalen – Grenzübertritt nach Frank-
reich „erleichterte“. Einzeln oder in kleinen Gruppen wurden zahlreiche 
Flüchtlinge an die Grenze transportiert, wo man ihnen einen geeigneten 
Weg zeigte.122 Nachdem Frankreich ab März 1939 die italienische Grenze 
stärker überwachte, etablierte sich für zahlreiche italienische Fischer die 
Schlepperei über den Seeweg als gerne gesehenes Zusatzeinkommen. 
Bis zum Ausbruch des Krieges im September 1939 wurden die meisten 
dieses Fluchten nachträglich legalisiert, indem man für das nötige Einrei-
sevisum und die Kennkarte bezahlte. Mittellose Flüchtlinge wurden dabei 
in Nizza durch eine jüdische Hilfsorganisation unterstützt. Mit Ausbruch 
des Krieges allerdings wurde nicht nur die Grenze schwerer zu passieren, 
sondern deutsche Staatsangehörige männlichen Geschlechts – jüdische 
Flüchtlinge ebenso wie andere deutsche Staatsangehörige – wurden inter-
niert.123 Damit saß Heinrich Hekler in einer Falle, aus der er nicht mehr 
entkommen sollte.
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VI
Während Maria und Heinrich Hekler nach dem Scheitern ihrer Flucht nach 
Kuba fieberhaft nach anderen Wegen suchten, aus dem Land zu gelangen, 
befand sich Emil Chaim Zimmermann bereits auf dem Weg nach Uruguay. 
Zimmermann war zunächst, wie Hekler, am 27. April 1938 verhaftet wor-
den. Während sein Kompagnon aber nach mehreren Wochen wieder 
aus der Haft entlassen wurde, war das Linzer Polizeigefängnis erst der 
Anfang für Zimmermanns Verfolgung und Inhaftierung: Am 17. Juni 1938 
wurde er in das KZ Dachau überstellt, wo man ihn mit der Häftlingsnum-
mer 16.476 registrierte.124 Drei Monate später ging es mit einem Trans-
port vorwiegend österreichischer Juden weiter in das KZ Buchenwald. Bei 
seiner Registrierung am 24. September wurden seine Habseligkeiten, die 
in die Effektenkammer wanderten, penibel aufgeführt: je ein Paar Schuhe 
und Strümpfe, Unterhose, Hose, Hemd, Rock, Mantel sowie eine Uhr und 
ein Ring. Auch der Linzer Rechtsanwalt Hermann Schneeweiß war von 
Dachau nach Buchenwald verlegt worden, wo er nach einiger Zeit in der 
Strumpfstrickerei eingesetzt wurde. Er erinnerte sich auch an einen Linzer 
Juden namens Zimmermann, bei dem es sich wahrscheinlich um Emil  
Zimmermann handelte: „Dort [in der Strumpfstrickerei, Anm. TB] muss-
ten Socken gestopft und Kleider zertrennt werden. Ein Linzer namens  
Zimmermann, der ehemals Mitglied des Kultusvorstandes gewesen war 
und vor seiner Einlieferung nach Dachau einen schweren Autounfall125 
erlitten hatte, war auch dort untergebracht, weil er ein Krüppel war,  
ferner waren Robert Danneberg126, die Kabarettisten Grünbaum, Leopoldi, 
Fürst127 u.s.f. dort. Der Arbeitsraum war in einem Kellerraum untergebracht. 
Trotzdem ausgiebig gelüftet wurde, war die Luft schlecht, weil der Raum 
niedrig war, zu viel Menschen dort arbeiteten und die Socken, wiewohl 
sie bereits gewaschen waren, einen unangenehmen Geruch verbreiteten 
(…)“128

Zu diesem Zeitpunkt ging es dem NS-Regime noch in erster Linie um die 
vollständige wirtschaftliche Ausschaltung, Enteignung und Vertreibung der 
jüdischen Bevölkerung. Die Inhaftierung in Konzentrationslagern diente in 
erster Linie dazu, diesen Prozess durch Terror zu beschleunigen. Allein 
von April bis Dezember 1938 wiesen Kriminalpolizei und Gestapo 13.687 
Männer als „Juden“ in das KZ Buchenwald ein, von denen noch im selben 
Jahr aber 10.012 wieder entlassen wurden, in erster Linie, wenn es ihnen 
gelungen war, ein Visum für ein anderes Land zu ergattern.129 Jüdische 
Häftlinge waren auf der untersten Stufe der Lagerhierarchie. Als einzige 
Gruppe wurden sie in gesonderten, zumeist überfüllten, Baracken und 
Arbeitskommandos konzentriert, wo sie besonders schlechten Arbeits-
bedingungen, Schikanen und Misshandlungen ausgesetzt waren. Im 
Winter 1938/39 beispielsweise wurde die Krankenbehandlung für Juden 
gesperrt und in ein besonders primitives „Judenrevier“ ausgelagert.130 
Am Nachmittag des 14. April 1939 wurden aus dem KZ Buchenwald 219, 
vorwiegend jüdische Häftlinge entlassen. Unter ihnen waren neben dem 
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Psychologen Bruno Bettelheim auch Emil Zimmermann und sein Neffe 
Gustav Vogelfänger. Während Bettelheim seine Entlassung, wie er selbst 
schrieb, einflussreichen Freunden in den USA zu verdanken hatte131, war 
es bei Zimmermann vermutlich das Visum für die USA, das seine Frau 
Dorothea mittlerweile im Jänner 1939 erreicht hatte. 

Bei seiner Rückkehr nach Linz musste er feststellen, dass er völlig mittellos 
war. Die Firma und das Haus in der Wiener Reichsstraße waren enteignet, 
in der Wohnung der Zimmermanns lebte mittlerweile der Rechtsanwalt  
Dr. Josef Stampfl, finanzielle Mittel waren kaum vorhanden. Von der Gesta-
po und den Linzer Behörden dazu gedrängt, nahmen die Zimmermanns 
Quartier in Wien. Zunächst lebten die beiden etwa drei Wochen in der 
Pension „America“ in der Kinderspitalgasse.132 Da kaum finanzielle Mittel 
zur Verfügung standen, waren sie gezwungen, bis Ende Mai in Wohnungen 
in der Württemberggasse und anschließend in die Rembrandtstraße zu 
ziehen.133 Ob sie dort bei Bekannten bzw. Verwandten lebten oder ihnen 
einfach eine Wohngelegenheit zugewiesen worden war, ist nicht bekannt.
Der psychische Druck für die Zimmermanns muss enorm gewesen sein: 
Sie waren innerhalb kürzester Zeit aus einer gesicherten Existenz in ein 
Leben ohne festen Wohnsitz, weitgehend ohne Mittel und vollkommen 
abhängig von der NS-Bürokratie, aber auch von Immigrationsbehörden 
anderer Staaten, geraten. 

Während der Abwesenheit Emil Zimmermanns hatte seine Frau Dorothea 
die nötigen Papiere zur Flucht organisiert, was, wie erwähnt, auch Voraus-
setzung für die Freilassung ihres Mannes aus dem Konzentrationslager  
war.134 Anfang März 1939 gelang ihr auch durchzusetzen, dass der Käu-
fer ihrer Haushälfte, Josef Stampfl, aus einem Teil des Kaufpreises die 
„Passumlage“, eine der Abgaben, die Jüdinnen und Juden zu bezahlen 
hatten, um legal auswandern zu dürfen, beglich. Mit ihrem Umzug nach 
Wien Anfang April 1939 konnte sie eine monatliche Unterstützung von 
300,- RM für ihren Unterhalt vom Sperrkonto, auf dem die Kaufsumme lag, 
loseisen.135 

Was nach wie vor fehlte, war das für die Auswanderung nötige Geld. 
Nachdem sich die Pläne einer direkten Einwanderung in die USA offen-
bar zerschlagen hatten, bemühten sich die Zimmermanns um Papiere für 
Kuba bzw. Uruguay. Am 12. Mai wandte sich Emil Zimmermann an den 
Staatssekretär für Sicherheitswesen in Wien: „Am 15. April 1939 wurde ich 
vom K.L. Lager Buchenwald bei Weimar aus der Schutzhaft entlassen und 
erst bei meinem Eintreffen in Linz erfuhr ich, [sic] durch meine Gattin von 
der vollzogenen Enteignung meines gesamten beweglichen und unbe-
weglichen Vermögens. Ich erhielt jedoch von der Geheimen Staatspolizei, 
Staatspolizeistelle Linz, nach Rückkehr aus dem K.L. den Auftrag, das 
Deutsche Reichsgebiet unverzüglich zu verlassen, und auszuwandern“.136 
Das Reisebüro „Vindobona“ hatte für Bahn- und Schiffskarten, Bordgeld, 
Reisespesen und Landungsgeld die Kosten mit der gewaltigen Summe 
von 13.265,- RM angegeben.137 Zimmermann bat nun um Freigabe dieses 
Betrags aus seinem enteigneten Besitz. Schiffsplätze mussten reserviert 
werden, Einreise- und Transitvisa waren mit Zeitablauf versehen. Mit einer 
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raschen Bearbeitung hätten vermutlich Emil und Dorothea Zimmermann 
gemeinsam auswandern können. 
Aber erst mehr als ein Monat später, am 15. Juni leitete das offenbar nicht 
entscheidungsbefugte Staatssekretariat das Ansuchen an das Finanz-
ministerium in Wien weiter, das es wiederum an den Landesrat Danzer 
in Linz weiterleitete.138 Danzer machte zunächst Bedenken geltend: Die 
Liquidation der Firma war noch nicht abgeschlossen, zudem müsse die 
noch nicht beglichene Steuerstrafe gegen Zimmermann (annähernd eine 
Viertelmillion Reichsmark) berücksichtigt werden. Er empfahl, Zimmermann 
denselben Betrag wie kurz zuvor Hekler zu gewähren, also 6.000,- RM 
und damit nicht einmal die Hälfte der beantragten Summe. Im Finanzmi-
nisterium misstraute man offenbar der Kostenaufstellung des Reisebüros  
„Vindobona“, denn mit Schreiben vom 7. Juli wurde Zimmermann verstän-
digt, Belege für die Reisekosten vorzulegen.139 
Mittlerweile war Emil Zimmermann aber längst auf der Flucht nach  
Uruguay. Ähnlich wie sein Kompagnon wollte oder konnte er nicht abwar-
ten, bis sich die Räder der Finanzbürokratie soweit gedreht hatten, dass 
möglicherweise die Mittel für eine legale Ausreise freigegeben wurden. 
Außerdem musste auch für Zimmermann die kubanische Einreisesperre 
für europäische Jüdinnen und Juden ein Warnsignal gewesen sein, nicht 
zu lange zuzuwarten. Zimmermann lieh 4.000,- RM von seiner Schwester 
Lea Vogelfänger und beschaffte sich „unter der Hand“, wie er schrieb, das 
nötige Visum für die Reise nach Uruguay über England.140 

Dass er seine Frau Dorothea in Wien zurückließ, war vermutlich eine 
gemeinsame Entscheidung der beiden gewesen. Obwohl auch  Dorothea 
nach den NS-Rassegesetzen als „Volljüdin“ galt, musste doch Emil  
Zimmermann, der in zwei Konzentrationslagern inhaftiert gewesen war, als 
der stärker Gefährdete erschienen sein. Dorothea sollte, sobald das nötige 
Geld beschafft war, nach Uruguay nachkommen. 

Emil Zimmermann erläuterte sein Verschwinden in einem Schreiben, das 
er über seine Frau an das Finanzministerium in Wien weiterleitete. Wo er 
sich zu diesem Zeitpunkt aufhielt, ist nicht überliefert. Jedenfalls bat er, 
seiner Schwester die 4.000,- RM zu refundieren, „damit die Genannte nicht 
ihre Spargroschen verliert“.141 Dieses Schreiben vom Sommer 1939 ist das 
letzte Lebenszeichen, das von Emil Chaim Zimmermann in den Quellen 
auftaucht. 1948 wurde er für tot erklärt, sein Sterbedatum wurde mit dem 
30. März 1941 angenommen. Nähere Umstände sind nicht bekannt.142 
Es ist unwahrscheinlich, dass seine Frau Dorothea noch vom Tod ihres  
Mannes erfahren hat.
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VII
Während sich Emil Zimmermann mit Hilfe finanzieller Unterstützung sei-
ner Schwester auf den Weg außer Landes machen konnte, blieb seiner 
Frau Dorothea nur, weiterhin um die Möglichkeit zu einer Auswanderung 
zu kämpfen. Das Finanzministerium in Wien refundierte zwar 4.000,- RM 
an Lea Vogelfänger143, von der Freimachung von Mitteln für die Auswan-
derung Dorothea Zimmermanns war vorerst aber keine Rede. Noch im 
Herbst 1939 ergab sich die Möglichkeit, ihrem Mann Emil zu folgen. Am 
27. November beantragte sie daher die Freigabe von 6.000,- RM für die 
Kosten der Reise.144 Das Finanzministerium war grundsätzlich nicht abge-
neigt, ihr den nötigen Betrag zur Verfügung zu stellen. 

Der in Oberdonau zuständige Landesrat Danzer, vom Finanzministerium 
um Stellungnahme gebeten, riet davon ab, Dorothea Zimmermann Geld zur 
Verfügung zu stellen: Die Liquidation der Firma „Hekler und Zimmermann“ 
sei weiterhin nicht abgeschlossen. Steuerstrafe, Judenvermögensabgabe 
und Reichsfluchtsteuer seien nach wie vor nicht bezahlt, insgesamt schul-
deten die Zimmermanns dem Reich über 423.000,- RM. Ob diese Summe 
durch die Erträge aus der Abwicklung des Warenhauses gedeckt sei, wäre 
fraglich.145

Nachdem diese Option ausgeschieden wurde, erinnerte man sich im 
Finanzministerium der Haushälfte in der Johann-Konrad-Vogelstraße, die 
Dorothea Zimmermann an das Ehepaar Stampfl um 20.000,- RM verkauft 
hatte. Da die Verkäuferin Jüdin war, stand ihr das Geld nicht frei zur Ver-
fügung, sondern lag auf einem Sperrkonto. Eine Freigabe von Mittel von 
diesem Konto scheiterte aber ebenfalls, denn von dem Geld vom Verkauf 
ihres Hausanteils war der Großteil bereits weg. Ein größerer Betrag war in 
die Auswanderung ihrer Schwester und deren Familie geflossen, darüber 
hinaus waren eine Rate der Judenvermögensabgabe und die Exekutions-
spesen der überfälligen Reichsfluchtsteuer abgebucht worden. Ein Betrag 
„in mir unbekannter Höhe“, wie Dorothea Zimmermann schrieb, war für 
den Auswanderungsfonds der Jüdischen Gemeinde verwendet worden. 
Darüber hinaus waren ihr Geld für Unterhalt, zahnärztliche Behandlung 
einen Umschulungskurs genehmigt worden. Von den ehemals 20.000,- RM 
waren nur mehr 486,- RM übrig.146 Und dieser Betrag blieb gesperrt, denn 
nach wie vor war die Reichsfluchtsteuer nicht bezahlt.

Während die Suche nach Geldquellen monatelang im Kreis lief, verschlech-
terten sich die Auswanderungsmöglichkeiten für Jüdinnen und Juden dra-
matisch. Im September 1939 hatte der Krieg begonnen. Im Oktober war 
der erste Transport mit österreichischen Jüdinnen und Juden in das polni-
sche Nisko abgegangen.147 Polen, Dänemark und die Niederlande waren 
von der Wehrmacht überrannt, Frankreich, Belgien und Norwegen standen 
mit dem Rücken zur Wand. Der zivile Schiffsverkehr als wesentliche über-
seeische Verbindung war merklich reduziert. Noch war allerdings Italien 
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nicht in den Krieg gegen Frankreich eingetreten und eine Ausreise über 
einen italienischen Mittelmeerhafen grundsätzlich möglich. Am 21. Mai 
1940, also knapp drei Wochen vor dem italienischen Kriegseintritt wandte 
sich „Dorothea Sara Zimmermann“ erneut an das Finanzministerium: Die 
Devisenauskunftsstelle der Jüdischen Gemeinde hatte ihr die „Vorbewilli-
gung zur Zuteilung“ der nötigen 250,- US-Dollar zugestellt, die Karten für 
die Bahnfahrt nach Genua und die Schiffspassage nach Montevideo lagen 
bereit, ebenso alle anderen benötigten Dokumente. Dorothea Zimmermann 
trennten 6.000,- RM von ihrer Auswanderung.148 

Am 19. März 1941, also zehn Monate nach dem Schreiben Zimmermanns 
wurde festgestellt, dass das Schreiben der Zimmermann „bisher unerledigt 
blieb“. Ein Grund dafür war die Auflösung des Finanzministeriums Wien, 
dessen Agenden an die einzelnen Oberfinanzpräsidenten übergegangen 
waren.149 Es sind keine Schreiben von Dorothea Zimmermann für diese 
Zeit überliefert, aber man kann davon ausgehen, dass sie mehrfach urgiert 
hat. Unter anderem musste sie sich an das Jüdische Gemeindereferat für 
Oberdonau gewandt haben, denn dieses Referat startete den letzten Ver-
such, Dorothea Zimmermann zur Flucht zu verhelfen. Mittlerweile hatte sich 
die Möglichkeit einer Einreise in die USA ergeben. Ein Affidavit und ein 
Visum lagen vor, die Ausreise könne, so das Gemeindereferat, unverzüg-
lich erfolgen, sobald die Schiffspassage bezahlt sei.150 Nun musste man 
auf grünes Licht aus dem Reichsministerium für Finanzen in Berlin warten 
– vorerst wieder vergeblich. Zwei Monate später wusste man immer noch 
nichts. Ein Vertreter des Gemeindereferats Linz sprach am 23. Mai noch 
einmal beim Oberfinanzpräsidenten vor: Es gebe nur wenige Schiffskarten 
für eine Passage in die USA, jedoch müssten die 6.000,- RM „ehestens auf 
das Sonderkonto der Israelitischen Kultusgemeinde Wien erlegt werden, 
um die (…) Plätze zu sichern“.151 Aber auch diese letzte Gelegenheit ver-
strich: Die erhoffte Freigabe aus dem Finanzministerium kam zwar, aber 
sie kam erst am 2. September 1941 – zu spät für Dorothea Zimmermann, 
um noch fliehen zu können.152 Im Oktober 1941 wurde ein offizielles Aus-
wanderungsverbot erlassen.

1941 war nicht nur die Flucht aus Deutschland nur mehr wenigen möglich, 
sondern die Lebensumstände im Land wurden für Jüdinnen und Juden 
immer unerträglicher. Öffentliche Schulen, Bäder, Parks und viele Berufe 
waren mittlerweile für sie gesperrt. Seit Jänner 1939 mussten Juden den 
Zweitnamen „Israel“ tragen, Jüdinnen den Namen „Sara“. Ab Jänner 
1940 durften sie nur mehr in speziellen Geschäften einkaufen, wofür ab 
November 1940 eigene, als „jüdisch“ gekennzeichnete, Lebensmittelkar-
ten ausgegeben wurden. Ab 19. September 1940 galt die Pflicht, einen 
gelben Stern gut sichtbar auf der Kleidung zu tragen. Es folgten zahlreiche 
weitere Verbote und Verpflichtungen, darunter ab Oktober 1941 die Pflicht 
zur Zwangsarbeit für erwachsene Jüdinnen und Juden, die Pflicht zur 
Ablieferung von Fahrrädern (November 1941), das Verbot, öffentliche Tele-
fonzellen (Jänner 1942) und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen (März 
1942).153 Wer noch nicht hatte fliehen können, wurde zugleich für jeder-
mann sichtbar stigmatisiert und aus dem öffentlichen Raum verdrängt.
Parallel dazu war man bestrebt, die jüdische Bevölkerung räumlich noch 
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stärker als bislang zu konzentrieren. Während 1938/39 die jüdischen 
Bewohnerinnen und Bewohner der kleineren Gemeinden und der Städte 
zur Übersiedlung nach Wien gedrängt wurden, fand ab 1939 in Wien als 
Folge planmäßiger Massenkündigungen und Zwangsumsiedlungen eine 
Zusammenführung der jüdischen Bevölkerung in „Sammelwohnungen“ 
statt. Obwohl die Behörden eine Ghettobildung vermeiden wollten, kon-
zentrierte sich die jüdische Bevölkerung dennoch im 2., 9. und 20. Wiener 
Gemeindebezirk.154 Auch die Zimmermanns lebten nach Emils Entlassung 
aus dem KZ Buchenwald 1939 zunächst in der Leopoldstadt (2. Bezirk), 
dem Bezirk mit dem, mit großem Abstand größten Anteil jüdischer Bewoh-
nerinnen und Bewohner in der Stadt. Nach der Flucht ihres Mannes im 
Juni 1939 war die 47-jährige Dorothea Zimmermann weitgehend mittellos 
und ohne Einkommen. Das letzte Geld aus dem Verkauf ihrer Haushälfte 
musste mittlerweile aufgebraucht gewesen sein, möglicherweise wurde sie 
durch die Jüdische Gemeinde und Verwandte unterstützt. 

Bis Anfang März 1941 lebte Dorothea Zimmermann weiterhin in der Woh-
nung Rembrandtstraße 10/7, allerdings nicht alleine: Außer ihr wohnte 
dort zumindest noch die 60-jährige Jutta Finkler, ebenfalls eine Jüdin.155 
Ob sich die beiden gekannt hatten, ist nicht überliefert, aber angesichts 
des Hintergrunds der Wohnungspolitik ist eher von einem zwangsweisen 
Zusammenleben auszugehen.156 Mit März 1941 fand dieses erzwungene 
Zusammenleben ein Ende: Dorothea Zimmermann begab sich in das Roth-
schild-Spital, Jutta Finkler hingegen wurde in ein Sammellager transportiert 
und am 5. März 1941, gemeinsam mit etwa 1.000 anderen Jüdinnen und 
Juden, nach Modliborzyce im polnischen Distrikt Lublin deportiert.157 Dort 
wurde dieser Transport teilweise in Massenquartieren, teilweise bei ortsan-
sässigen jüdischen Familien untergebracht. Unterernährung, Krankheiten 
und regelmäßige Misshandlungen durch SS und Polizei trugen zur hohen 
Sterblichkeit im Ghetto bei. Ein Großteil der Überlebenden wurde im Herbst 
1942 ermordet.

Ob die zeitliche Übereinstimmung von Jutta Finklers Deportation und 
der Krankenhausaufenthalt Dorothea Zimmermanns zufällig war, lässt 
sich heute nicht mehr sagen. Das Wiener Rothschild-Spital, ursprünglich 
von der Rothschild-Stiftung, dann von der Israelitischen Kultusgemeinde 
erhalten, war während der NS-Zeit das einzige Krankenhaus, das jüdische 
Patientinnen und Patienten aufnehmen durfte.158 Zugleich war es auch das 
einzige Spital, wo jüdische Ärzte, darunter der Neurologe und Psychiater 
Viktor Frankl, arbeiten konnten. Viele Menschen ließen dort Krankheiten 
behandeln, um die von den Zielländern vorgeschriebenen Gesundheits-
standards für die Einwanderung erfüllen zu können. Mit Beginn der großen 
Deportationen aus Wien im Februar 1941 gingen auch viele Verfolgte ins 
Rothschildspital, in der Hoffnung, dort der Deportation fürs Erste zu ent-
kommen.159 Möglicherweise gehörte auch Dorothea Zimmermann zu ihnen 
und hoffte, Zeit zu gewinnen, bis sich eine Finanzierungsmöglichkeit der, 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig gescheiterten Flucht aufgetan 
hatte.
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Nach einem Monat wurde sie aus dem Rothschild-Spital entlassen. In 
die Wohnung in der Rembrandtstraße konnte sie nicht mehr zurück. Sie 
musste jetzt in eine Sammelwohnung im 1. Bezirk, am Bauernmarkt 8, zie-
hen.160 Das gesamte Haus war ein sogenanntes „Judenhaus“ mit mehreren 
Sammelwohnungen. Außer Dorothea Zimmermann lebten in der Wohnung 
Nr.15 noch sechs weitere Personen.161 Wie in den meisten Sammelwoh-
nungen dürften die Wohnverhältnisse sehr beengt gewesen sein, Konflikte 
der einzelnen Parteien und schwierige hygienische Verhältnisse waren 
vorprogrammiert.

Nichtsdestotrotz musste die Deportation ihrer Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohner ein großer Schock für sie gewesen sein. Alle sechs wurden im 
November 1941 in ein Sammellager verlegt und mit einem Transport am 
23. November in das litauische Kowno transportiert.162 Ursprünglich war 
dieser Zug für das Ghetto Riga bestimmt gewesen, wurde aber kurzfristig 
umgeleitet. Nach mehreren Tagen Bahnfahrt kamen die etwa 1.000 öster-
reichischen Jüdinnen und Juden in einer alten zaristischen Befestigungs-
anlage an und wurden dort umgehend erschossen. 
Dorothea Zimmermann war als einzige Bewohnerin der Wohnung Bauern-
markt 8/15 nicht deportiert worden. Doch es sollte sich nicht um eine Aus-
nahme handeln. Am 20. Jänner 1942 war bei der Wannsee-Konferenz die 
Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden endgültig beschlossen 
worden. Der Aufschub für Dorothea Zimmermann währte wenige Monate. 
Im April 1942 stand auch sie auf einer Transportliste. 

Die für die Deportation Vorgesehenen wurden nicht direkt von ihren Woh-
nungen in Züge verbracht, sondern zunächst in eines von mehreren Wiener 
Sammellagern, wo sie mehrere Tage verbrachten. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte die für Deportationen zuständige „Zentral-
stelle für jüdische Auswanderung“ unter Alois Brunner bereits einiges 
an Erfahrungen gesammelt und war im November 1941 zum System der 
„Aushebungen“ übergegangen. Die SS führte, unter erzwungener Mithilfe 
von Mitarbeitern der Jüdischen Gemeinde, den sogenannten „Aushebern“, 
Razzien durch. Dabei wurden häufig ganze „Judenhäuser“ abgesperrt und 
die für den Transport vorgesehenen Bewohnerinnen und Bewohner muss-
ten mit Hilfe der „Ausheber“ innerhalb kürzester Zeit die nötigsten Dinge 
packen und wurden in ein Sammellager überstellt.163

Dorothea Zimmermann wurde in das größte Wiener Sammellager in einer 
ehemaligen Schule in der Kleinen Sperlgasse gebracht.164 Das Lager war 
überfüllt, die neu Eingetroffenen durften deshalb nur ihr Handgepäck mit-
nehmen. Es gab nur wenige Toiletten und Waschgelegenheiten, die medizi-
nische Versorgung war rudimentär und Kranke wurden nicht abgesondert.
Je Transport wurden ca. 1.000 Menschen deportiert. Die Auswahl der 
Opfer lag bei einer Kommission unter Vorsitz von Anton Brunner von der 
für die Deportationen zuständigen „Zentralstelle für jüdische Auswande-
rung“.165 Dorothea Zimmermann wurde am 27. April 1942 vom Wiener 
Aspangbahnhof in ein Ghetto im polnischen Distrikt Lublin deportiert. 
Ihrer Meldekarte zufolge wurde sie nach Izbica verbracht166, allerdings 
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dürfte der Transport in das nahegelegene, etwas kleinere, „Transitghetto“  
Wlodawa gegangen sein.167 Wlodawa, ebenso wie Izbica und mehrere 
andere Orte, diente als „Warteraum“ für den Tod in den nahe gelegenen 
neuen Vernichtungslagern Belzec und Sobibor.168 Diese „Transitghettos“ 
waren zumeist heillos überfüllt. Bereits vor der Ankunft Tausender Depor-
tierter aus dem Reich hatte man Tausende polnische Jüdinnen und Juden 
in diese Ghettos ausgesiedelt.169 Extreme Wohnungsnot und teils katast-
rophale hygienische Bedingungen, ganz zu schweigen von der unzurei-
chenden Versorgung mit Lebensmitteln und der allgegenwärtigen Gewalt 
durch SS und Polizei prägten das Leben an diesen Orten. Dies und die 
teils großen Unterschiede zwischen armen und ehemals reichen, groß-
städtischen und ländlichen, orthodoxen und assimilierten Jüdinnen und 
Juden förderten Konflikte innerhalb dieser Ghettos.170 Die Sterblichkeit war 
bereits in den Durchgangsghettos sehr hoch. Doch auch war das Leben 
hier meisterte, war für den Tod in einem der Vernichtungslager bestimmt.

Lager wie Sóbibor oder Belzec dienten ausschließlich der Vernichtung der 
Deportierten. Nachdem unmittelbar vor Ankunft Dorothea Zimmermanns in 
Wlodawa mehrere „Probevergasungen“ durchgeführt worden waren, wur-
de ab Mai 1942 mit der Massenvernichtung in Sobibor begonnen.171 Zwi-
schen Mai und Oktober 1942 wurde ein Großteil der Jüdinnen und Juden 
aus Wlodawa in das nahegelegene Sobibór transportiert und unmittelbar 
nach Ankunft ermordet.172 Kleidung, Schuhe und Frauenhaare wurden 
der weiteren Verwertung zugeführt. Vom Transport, der am 27. April 1942 
aus Wien abgegangen war, sind nur drei Überlebende bekannt. Dorothea  
Zimmermann ist nicht darunter.
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VIII
Für Maria Hekler war die Lage nach der Flucht ihres Mannes nach Italien 
im Juli 1939 alles andere als einfach. Sie war mittlerweile 60 Jahre alt und, 
wie sie schrieb, „schwer nervenleidend und nicht erwerbsfähig“. 173 Als 
„arische“ Partnerin eines „Juden“ hätte sie es aber ohnedies nicht leicht 
gehabt, eine Anstellung zu finden.174

Im Sommer 1940 bezog sie, gemeinsam mit ihrer Tochter Elisabeth, eine 
kleine Wohnung in der Wiener Kantgasse.175 Dahinter steckt vermutlich 
die Erkenntnis, dass sie, kriegsbedingt, auf absehbare Zeit nicht zu ihrem 
Mann würde ausreisen können. Vermutlich hatte sie mittlerweile von sei-
ner Internierung in einem französischen Lager erfahren. Sie selbst war als 
„Arierin“ zwar vor weiterer Verfolgung durch das Regime sicher, und auch 
ihre Töchter waren als „Halbjüdinnen“ noch nicht akut gefährdet. Jetzt ging 
es in erster Linie darum, ihr materielles Überleben zu sichern. 

Von April 1939 bis August 1940 bezogen Maria Hekler und ihre jüngere 
Tochter Elisabeth aus ihrem beschlagnahmten Besitz gemeinsam 500,- RM  
im Monat. Das reichte nicht, um auswandern zu können, aber, um, bei 
bescheidener Lebenshaltung, durchzukommen. Diese Unterstützung 
endete vorerst im Sommer 1940. Im August bat Maria Hekler den Ober-
finanzpräsidenten in Linz, ihr weiterhin Geld zukommen zu lassen. Sie stell-
te „das höfliche Ansuchen, die mir gewährte monatliche Zuwendung von  
RM 500.- (…) weiterhin gütigst zuzuwenden“. Sie habe eine kleine Woh-
nung bezogen, wofür sie Geld für Möbel und Öfen ausgegeben habe.176 
Da es sich um Zuwendungen aus „volks- und staatsfeindlichem Vermögen“ 
handelte, musste die Frage in Berlin entschieden werden. Oberregierungs-
rat Dr. Höpfler vom Oberfinanzpräsidium Linz war skeptisch, was eine wei-
tere Unterstützung der Heklers betraf. Zwar sei Maria Hekler „Arierin“ und 
„leidend“. Allerdings habe die Tochter Elisabeth ein, wenn auch geringes, 
monatliches Einkommen und vor allem würden die Verbindlichkeiten den 
erwartbaren Erlös aus der Liquidierung des Warenhauses deutlich über-
steigen. „Ich bin bei dieser Sachlage nicht dafür, daß die Frau des Juden 
Hekler, deren Ehemann seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht nach-
gekommen ist, heute vom Deutschen Reich noch eine Rente erhält“.177 
Nachdem sie wochenlang keine Antwort auf ihr Ansuchen erhalten hatte, 
intervenierte sie beim Gauleiter von Oberdonau, August Eigruber, der sich 
auch für eine „wohlwollende Behandlung“ ihres Ansuchens aussprach.178 
Als Eigrubers Schreiben eintraf, hatte das Finanzpräsidium jedoch bereits 
die Entscheidung des Finanzministeriums aus Berlin erhalten. „Ich kann 
Haushaltsmittel des Reichs für die Unterstützung der Ehefrau des aus-
gewanderten Juden Hekler nicht zur Verfügung stellen“ lautete der dürre 
Satz, der die Heklers vor enorme Schwierigkeiten stellen sollte.179 

Wohl auch mangels Alternativen versuchte Maria Hekler weiterhin, Geld 
aus ihrem beschlagnahmten Vermögen zu erhalten. Gerade ihr wiederkeh-
render Hinweis darauf, dass ihr Kapital in Form des Hausanteils und ihrer 



36

180  OÖLA FLD Sch. 14, 256: 
Geheime Staatspolizei 
Staatspolizeistelle Linz 
(2105/39 II E/Spi) an den 
Oberfinanzpräsidenten Linz 
(3.2.1941).

181  Die Angaben zu Bruno 
Leitner nach: OÖLA FLD 
Sch. 14, Rückstellung Zl. 
41-II VR-1946, Fragebogen 
Bruno Leitner (21.11.1945).

182  OÖLA FLD Sch. 14, 490: 
Oberfinanzpräsidium Ober-
donau, ORR Zimmermann 
(O 4427-11-113) an den 
Reichsminister der Finanzen 
(Entwurf, August 1941), 
Anmerkung umseitig.

183  Ebda., wörtliches Zitat.

privaten Ersparnisse zu Unrecht eingezogen worden waren – immerhin 
war sie weder „Jüdin“ noch Gesellschafterin der Firma – wurde vehement 
bestritten. Nach wie vor war man auf eine quasi-legale Vorgangsweise 
bedacht. Da sie in die Geschäftsführung eingeweiht gewesen sei und in 
der Firma mitgearbeitet habe, sei sie, so etwa die Gestapo Linz im Feb-
ruar 1941, „im weiteren Sinne auch als Teilhaberin der Firma Hekler und 
Zimmermann zu betrachten“.180 Allenfalls, so die Gestapo weiter, seien ihr 
„gnadenhalber“ ihre eingezogenen Sparguthaben zu bewilligen. 

Mittlerweile musste die materielle Lage für die Heklers äußerst prekär 
geworden sein. Aufgrund der Einrichtung der Wohnung in der Kant- 
gasse war man verschuldet. Abgesehen vom geringen Gehalt von Elisabeth  
Hekler war man wohl im Wesentlichen von der Unterstützung durch die 
ältere Tochter Margarethe und ihrem Mann Bruno Leitner abhängig. 

Die Leitners hatten aber selbst wenig zu teilen. Bruno Leitner hatte nach sei-
ner Entlassung bei „Hekler und Zimmermann“ im Dezember 1938 zunächst 
in seinem angestammten Beruf als „Gebrauchswerbeleiter“ bei der Firma 
Derflinger in Linz gearbeitet, bis er mit August 1940 zur Wehrmacht ein-
gezogen wurde.181 Als Kraftfahrer in einem Frontstalag bei Poitiers kam er 
seinem Schwiegervater, der zu diesem Zeitpunkt in Südfrankreich interniert 
war, auf wenige Hundert Kilometer nahe. Im September 1941 wurde er 
allerdings als „wehrunwürdig“ entlassen: Da seine Frau Margarethe als 
„Mischling ersten Grades“ galt, war er nach nationalsozialistischer Diktion 
„jüdisch versippt“. Es folgte zunächst eine Tätigkeit als selbstständiger 
Gebrauchsgrafiker in Wien, bis er im März 1943 als Schwerarbeiter für die 
Technische Nothilfe dienstverpflichtet wurde. Im Jänner 1944 krankheits-
bedingt entlassen, arbeitete er als kaufmännischer Angestellter bei der 
„Elin- und Schorch-Werke AG“ in Wien, bis er im Februar 1945 mit einer 
Volkssturmeinheit an die Ostfront versetzt wurde. 

Margarethe Leitner war also bei der Bestreitung ihres Lebensunterhalts 
teilweise auf sich allein gestellt. Als „jüdischer Mischling“ war sie bei der 
Berufsausübung zahlreichen Beschränkungen unterworfen. Unter diesen 
Umständen scheint eine weitreichende Unterstützung ihrer Mutter unwahr-
scheinlich. 
Maria Hekler war aber nicht ausschließlich auf ihre Töchter angewiesen, 
sondern konnte auch auf Hilfe ihres Sohnes Laurenz zurückgreifen. Und 
Laurenz Luger war pikanterweise Angestellter des Finanzamtes Linz, er 
arbeitete also bei jener Behörde, die eine harte Linie gegenüber seiner 
Mutter vertrat. Im August 1941 wurde Luger, der mittlerweile eingerückt 
war, zweimal persönlich im Oberfinanzpräsidium vorstellig. Dabei dürfte er 
durchaus vehement für die Anliegen seiner Mutter eingetreten sein. Ober-
regierungsrat Zimmermann jedenfalls vermerkte, erkennbar pikiert, Luger 
habe bei beiden Terminen „ausfällige Bemerkungen sich erlaubt, die ich 
zurückwies“.182 Zimmermann lehnte nach wie vor eine weitere Unterstüt-
zung von Maria Hekler ab und rechnete vor: Bis August 1940 hatten die 
Heklers, einschließlich der Unterstützung für die gescheiterte Auswan-
derung nach Kuba, 14.000,- RM aus ihrem beschlagnahmten Vermögen 
erhalten. Das wären genug der „Gnadengaben“:183 „Da Frau Hekler nicht 
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nur durch ihre Heirat mit einem Juden, sondern auch durch ihr ganzes 
späteres Verhalten [gemeint war ihre Weigerung, sich scheiden zu lassen, 
Anm. TB] sich außerhalb der deutschen Volksgemeinschaft gestellt hat, ist 
sie einer besonderen gnadenweisen Berücksichtigung nicht würdig.“184 Als 
„äußerstes Entgegenkommen“ könne ihr das letzte, noch nicht aufgelöste 
Sparbuch mit einer Einlage von 1.382,80 RM ausgefolgt werden. Die 1938 
konfiszierten Spareinlagen von Maria Hekler hatten insgesamt 10.708,- RM  
betragen. Der Großteil davon war aber entweder „realisiert“ worden, um 
vorgebliche Steuerrückstände ihres Mannes zu begleichen oder war an 
den Auswanderungsfonds der Jüdischen Gemeinde überwiesen wor-
den.185 All dies war ohne Wissen Heklers geschehen. Das „äußerste Ent-
gegenkommen“ der Finanzverwaltung musste daher wie Hohn wirken. 
Das Finanzministerium stimmte schließlich zu, das letzte Sparbuch frei-
zugeben, aber es ging auch hier nicht ohne bürokratische Demütigung: 
Maria Hekler musste erneut ein Ansuchen, diesmal direkt an das Finanz-
ministerium, stellen. Erneut hatte die Finanzverwaltung keine Eile. Laurenz 
Luger musste, nachdem man einen Monat nichts gehört hatte, erneut bei 
Oberregierungsrat Zimmermann eine schriftliche Bitte einreichen: „Ich 
möchte Sie daher im Namen meiner Mutter, wie im eigenen Namen bitten, 
sich der Sache nochmals anzunehmen und uns an die Hand zu gehen, 
damit ich als Soldat wenigstens der Sorge um den Lebensunterhalt meiner 
Mutter enthoben bin“.186 

Tatsächlich sollte nun Bewegung in die Sache kommen und Maria Hekler 
erhielt ihr Sparbuch. Dann aber die nächste Enttäuschung: Auf dem Spar-
buch lagen nur mehr etwas mehr als 230,- RM, ein Bruchteil des ange-
kündigten Betrags. Der Großteil war auch hier zur Deckung von „Steuer-
rückständen“ ihres Mannes verwendet worden. Nach mehr als 14 Monaten 
zermürbender Bittgänge hatte sie gerade einmal so viel erhalten, wie sie 
und ihre Tochter vermutlich in einem halben Monat benötigten. 
Maria Hekler aber gab nicht auf. Noch im September 1941 wandte sie sich 
erneut an die Linzer Finanzverwaltung, diesmal mit der Bitte, ihr die Diffe-
renz zwischen dem avisierten und dem ausbezahlten Betrag zukommen 
zu lassen. Wieder erhielt sie keine Antwort, wieder musste sie mehrmals 
Bittschriften formulieren, zumindest einmal war sie nach Linz gereist, um 
vorzusprechen, auch mehrere Interventionen ihres Sohnes brachten keine 
Antwort: Das Finanzministerium habe darüber zu entscheiden, hieß es, 
nur erhalte man aus Berlin keine Antwort. Es sollte bis August 1942 und 
damit beinahe ein Jahr dauern, bis sie eine – positive – Antwort erhielt. 
Der Differenzbetrag werde ihr „gnadenhalber“ bewilligt, allerdings wurde 
ihr unmissverständlich klar gemacht, dass mit weiteren Zuwendungen auf 
keinen Fall mehr zu rechnen sei.187 
Eine positive Antwort war nicht gleichbedeutend mit der Auszahlung des 
Geldes. Maria Hekler, mittlerweile in die Argentinierstraße verzogen, muss-
te erneut „die höfliche Bitte [vorbringen], mir bekannt zu geben, wo ich das 
versprochene Geld beheben kann. In Wien schickt man mich von einem 
Amt zum anderen und niergens [sic] wissen sie Bescheid“. Weitere vier 
Wochen später, im Oktober 1942, wurde Hekler der Betrag von 1.152,35 RM  
angewiesen.188 Dies war die letzte „Gnadengabe“, die der NS-Staat Maria 
Hekler bewilligen sollte.
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IX
Bis zum Kriegseintritt Frankreichs im September 1939 galt das Land mittel-
europäischen Flüchtlingen als traditionelle Heimat des Asyls in Europa.189 
Wenn sich dieser Eindruck in den Folgejahren in Alltagsbegegnungen 
auch immer wieder bestätigen sollte, wurde doch die französische Politik 
gegenüber deutschsprachigen Flüchtlingen – insbesondere Jüdinnen und 
Juden – immer restriktiver. Bei Kriegsausbruch befanden sich Tausende 
Deutschsprachige in Frankreich, darunter zahlreiche politisch und rassisch 
Verfolgte. Sie galten nun, unabhängig von ihrer Haltung gegenüber NS-
Deutschland, als „feindliche Ausländer“. Am 5. September mussten sich 
zunächst alle Männer deutscher Staatsangehörigkeit, also auch ehemalige 
Österreicher, im Alter zwischen 17 und 50 zur Internierung an vorgeschrie-
benen Sammelpunkten einfinden. Ein paar Tage später wurde dies auf 
die 50- bis 65-jährigen Männer ausgedehnt. Innerhalb kürzester Zeit ent-
standen zumeist vollkommen improvisierte Sammellager im ganzen Land. 
Heinrich Hekler sollte während seiner Zeit in Frankreich vier dieser Lager 
kennenlernen, allesamt im Süden des Landes. Nicht lange nach seiner 
Flucht aus Italien wurde er im Fort Carré in Antibes, einem pittoresken Ort 
an der Cȏte d’Azur, interniert. Die auf das 16. Jahrhundert zurückgehen-
de, sternförmige Befestigungsanlage stellt heute eine Touristenattraktion 
dar; im September 1939 wurden dort mehrere Wochen lang Tausende 
Deutschsprachige interniert. Man brachte die Männer aber nicht im Fort 
selbst unter, sondern auf einem Sportplatz in dessen Schatten. 

Einiges von dem, was auch die anderen Lager, in denen Hekler Jahre 
seines Lebens verbringen sollte, zeigte sich bereits in Antibes: Die fran-
zösischen Behörden waren auf die Internierung nicht vorbereitet. Es gab 
weder Zelte noch Baracken, weder Schlafgelegenheiten noch Toiletten. Die 
Versorgung mit Trinkwasser war unzureichend, ebenso die hygienischen 
Bedingungen. Einer der Internierten war der deutsche Schriftsteller Walter  
Hasenclever, der seine Erfahrungen in einem posthum erschienenen 
Roman mit dem bezeichnenden Titel „Die Rechtlosen“ verarbeitet hat.190

Hasenclever berichtet darin vom Leben und Schlafen auf Tribünenbänken, 
von Versuchen der selbstorganisierten Verbesserung der eigenen Lage, 
indem man improvisierte Zelte aufstellte. Er erzählt auch von den Unter-
schieden, die sich rasch und deutlich erkennbar zwischen den Internierten 
auftaten. Wer Geld und Kontakte hatte (darunter Hasenclever selbst), 
konnte sein Los entscheidend verbessern. Der Schwarzmarkt blühte und 
bot jenen, die es sich leisten konnten, zu überhöhten Preisen alles, was 
benötigt wurde. Wer kein Geld hatte, war auf die Unterstützung eines der 
Hilfskomitees angewiesen. Konflikte ergaben sich auch rasch zwischen 
Österreichern und Deutschen, die daraufhin voneinander getrennt wur-
den.191 Nach wenigen Wochen wurde das Lager Fort Carré wieder aufgelöst 
und seine Insassen in das Lager Les Milles bei Aix-en-Provences transfe-
riert.192 Unweit Marseille gelegen, lag Les Milles weiter von der italienischen 
Grenze und damit der erwarteten Front entfernt. Einer der Internierten von 
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Les Milles, der Schriftsteller Lion Feuchtwanger, bietet eine anschauliche 
Beschreibung des Lagers, das in einer alten Ziegelei untergebracht war. 
„Der kleine Ort Les Milles ist häßlich, doch die Landschaft ringsum ist sanft 
und lieblich; hügeliges Gelände, blau und grün, kleine, sanfte Flüsse, 
alte Landgüter, Ölbäume, Reben, viel Rasen, der sonst in dieser Gegend 
spärlich ist, ein kühner hoher Aquädukt, weithin sichtbar. Inmitten dieser 
schönen Landschaft lag unbeschreiblich häßlich unsere Ziegelei. Das 
weite, niedrige Hauptgebäude war umgeben von kahlen, weißen Höfen. 
Ein paar Nebengebäude dienten als Schreibstube, Wachstube, Kranken-
saal, Küche, Remise. Das Gesamtareal war auf zwei Seiten von einer 
Ziegelmauer, auf den beiden andern von einer Böschung abgeschlossen, 
alles war ausgiebig mit Stacheldraht und mit Wachsoldaten gesichert. An 
dem Stacheldraht des rückwärtigen Hofes hatten gewöhnlich Internierte 
ihre Wäsche aufgehängt, bunt flatterte sie im Wind, vor dem Stacheldraht 
schlenderten gelangweilt die Wachsoldaten auf und ab, und es war ein 
seltsames Gefühl, dort hinauszublicken in die liebliche, gewellte, sanft grü-
ne, so nahe und unerreichbare Landschaft. 

Schaute man dagegen vom Hof aus durch eines der großen Tore ins Haupt-
gebäude, so sah man nichts als ein riesiges, schwarzes Loch. Immer von 
neuem, wenn man dieses Hauptgebäude betrat, mußte man sich an die 
Dunkelheit gewöhnen. Vor allem im Erdgeschoß stolperte man immerzu. 
Düstere Korridore, welche an den für die Ziegelöfen bestimmten Nischen 
entlang führten, machten hier den Durchgang an den Strohlagern vorbei 
besonders eng. Das Ganze hatte etwas Katakombenartiges. 
Eine primitive Holzstiege, schmal, schmutzig, gebrechlich, führte hinauf in 
den ersten Stock. Dort waren zwar die Säle weit; doch die Fenster waren 
mit Holz verschalt (…) Da die Höfe die meiste Zeit des Tages in greller Son-
ne lagen, wirkte das Innere des Gebäudes zwiefach dunkel. Überdies war 
es erfüllt von Ziegelstaub. Verdickter, festgetretener Ziegelstaub machte 
den Boden uneben, zerbröckelnde, sich in Staub auflösende Ziegel lagen 
in Massen herum. Staub, Staub war überall.“193

Auch in Les Milles waren die sanitären Verhältnisse schlecht, insbesondere 
der stete Wassermangel, der allgegenwärtige Ziegelstaub, aber auch die 
Beschäftigungslosigkeit machte den Internierten zu schaffen. Latrinen gab 
es nur im Freien, ebenso wie – völlig unzureichende – Waschmöglichkei-
ten.194 Der einzige Vorteil, den Les Milles bot, war die Nähe zu Marseille. 
Die Hafenstadt bot nicht nur bis Juni 1940, allerdings spärlicher werdende 
Möglichkeiten, mit einem Schiff nach Übersee zu gelangen, sondern war 
vor allem das Zentrum mehrerer Hilfskomitees und ausländischer Konsu-
late.195 
Der rasche Vorstoß der Wehrmacht im Mai und Juni 1940 besiegelte die 
französische Niederlage. Die Wochen bis zum Waffenstillstand am 22. Juni 
waren auch für die Internierten im Süden des Landes nervenaufreibend. Es 
war nicht klar, ob der deutsche Vormarsch zum Stillstand kommen oder ob 
Frankreich zuvor kapitulierte und was dann mit den Internierten geschehen 
würde. Gerüchte über die Übergabe der Gefangenen an die Wehrmacht, 
aber auch über deren Freilassung machten die Runde. In mehreren Lagern 
wurden Komitees gebildet, die von den Lagerkommandanten die Freilas-
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sung forderten. Einzelne, wie der zitierte Walter Hasenclever, der mit Hekler 
im Oktober 1939 nach Les Milles gekommen war, begingen Selbstmord.196 
Am Tag des Waffenstillstands fuhr ein von wenigen algerischen Soldaten 
bewachter Zug mit mehr als 2.000 deutschsprachigen Internierten von Les 
Milles los, um den deutschen Truppen zu entkommen. Unter ihnen befand 
sich vermutlich auch Heinrich Hekler. Der Zug irrte drei Tage durch Süd-
frankreich, ehe man Bayonne am Atlantik erreichte. Im allgemeinen Chaos 
dieser Tage aber wurden die Internierten aufgrund eines Missverständnis-
ses für die anrückende Wehrmacht gehalten. Lion Feuchtwanger, Passa-
gier dieses „Geisterzuges“, erinnerte sich später: „In dem desorganisierten, 
von Panik erfüllten Land hatte es geheißen, die Boches [die Deutschen, 
Anm. TB] seien im Anzuge. Die Gerüchte waren ernst genommen worden. 
Wir waren vor unserem eigenen Schatten geflohen“.197 Der Zug musste 
umkehren, kehrte aber nicht mehr nach Les Milles zurück, sondern hielt 
zwei Tage nach der Abfahrt aus Bayonne bei Nȋmes. Ein neues, nicht weni-
ger improvisiertes Lager erwartete die Flüchtlinge: Saint-Nicolas. Auf den 
Wiesen ringsum eines kleinen Schlosses mussten die Internierten die Mili-
tärzelte aufbauen, in denen sie leben sollten. So wie in den meisten ande-
ren Lagern mangelte es auch hier an Wasser, hygienische Einrichtungen 
fehlten. Entsprechend schlecht waren auch hier die sanitären Zustände.198 
„Stroh gab es nicht viel, vom Erdboden stieg des Nachts Feuchtigkeit und 
Kälte auf“, notierte Feuchtwanger. „Da die Zelte spitz zuliefen, musste man 
im Kreise schlafen, den Kopf an der Zeltbahn, den Körper schräg nach 
innen, so daß die Füße ständig an die Füße des Nachbarn stießen (…)“.199 
Auch dieses Lager war nur vorübergehender Aufenthaltsort. 

Die nächste Nachricht, die für Heinrich Hekler vorliegt, stammt von Anfang 
November aus dem Lager Gurs, nördlich der Pyrenäen.200 Hekler war, 
so wurde bei der Aufnahme festgehalten, aus Nizza angekommen. Mög-
licherweise war er, wie viele andere Internierte auch, im Sommer 1940 frei-
gelassen worden, und er war nach Nizza zurückgekehrt, aber das bleibt 
Spekulation. Seine erneute Internierung dürfte auf die zunehmend restrik-
tivere Politik der Vichy-Regierung besonders gegenüber ausländischen 
Jüdinnen und Juden zurückzuführen sein: Per Dekret vom 4. Oktober 1940 
wurde diese Gruppe, so sie nicht ohnedies bereits in einem Lager war, 
erneut interniert.201 

Offenbar aber hatte Hekler, wie aus den wenigen über ihn erhaltenen Quel-
len aus Gurs hervorgeht, versucht, über Spanien und Portugal in die USA 
zu fliehen. Damit war er nicht alleine: Tausende versuchten wie er über die 
Pyrenäen zu gelangen. Da die französischen Häfen für die zivile Übersee-
schifffahrt kaum mehr in Frage kamen, blieb nur noch Portugal. Eine legale 
Ausreise war in der zweiten Jahreshälfte 1940 unmöglich; das französische 
Innenministerium stellte keinerlei Ausreisevisa aus.202 Aber auch sonst war 
eine legale Auswanderung aufgrund wechselnder, einander teils widerspre-
chender Regelungen äußerst schwierig, sodass es viele mit dem illegalen 
Grenzübertritt über die Pyrenäen versuchten. Hier kristallisierten sich zwei 
Möglichkeiten heraus: Zum einen der Weg über Schmugglerpfade, eine 
körperlich herausfordernde Tour in alpinem Gelände, die aber ab Sommer 
1940 zur Hauptmöglichkeit der Flucht wurde. Zum anderen der einfachere 
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und bis Juni 1940 häufiger gewählte Weg, der an der Mittelmeerküste über 
Cerbères nach Spanien führte. Diesen Weg wählte Hekler, scheiterte aber 
vermutlich an den Grenzposten, die nach der französischen Kapitulation 
verstärkt worden waren.203 

Eine genaue Datierung dieses Versuchs ist nicht mehr möglich. Jeden-
falls war er mit Anfang November im Lager Gurs. Das Lager war bereits 
im Frühling 1939 entstanden und diente zunächst als Aufnahmelager für 
Flüchtlinge aus Spanien. Mit Mai 1940 wurde es zum Sammellager, beson-
ders für mitteleuropäische Ausländerinnen und Ausländer.204 Als Hekler in 
Gurs ankam, herrschte dort Chaos. Ende Oktober hatten die deutschen 
Behörden über 6.000 Jüdinnen und Juden aus Baden und der Pfalz in die 
„freie Zone“ überstellt, ohne die französischen Behörden vorab zu infor-
mieren. Diese Gruppe wurde geschlossen in das Lager Gurs überführt, wo 
sich der Interniertenstand damit auf einen Schlag beinahe verdreifachte. 
Damit wurde selbst die Versorgung mit Lebensmitteln zu einem Problem. 
Im Dezember 1940 bestand die offizielle Tagesration eines Internierten im 
Wesentlichen aus 350g Brot und ½ kg Gemüse. Im Laufe des Winters ver-
schlechterte sich die Versorgung noch weiter. Hinzu kamen Frost im Winter 
und starke Niederschläge im Frühling und Herbst, die das Lager in einen 
Morast verwandelten.205 Lisa Fittko, Internierte in der Frauenabteilung, 
beschrieb Gurs als Lager, „das auf Lehmboden stand, in den man einsank, 
manchmal, wenn es geregnet hatte, bis über die Knöchel, und wo es kaum 
Wasser gab. Ordnung ohne einen Platz, um etwas hinzulegen, ohne einen 
Nagel, um etwas aufzuhängen. Nichts, wo man Abfall hintun konnte – außer 
in die Latrinen, die selbst dieses Namens unwürdig waren, und vor denen 
eine ewige Menschenschlange stand“.206

Nach den schweren Monaten in Gurs wurde Hekler Mitte April 1941 erneut 
nach Les Milles überstellt. Das Lager hatte sich mittlerweile zum Transit-
lager gewandelt. Dort sollten jene untergebracht werden, die bereits ein 
Einreisevisum für ein anderes Land hatten und in einem der ausländischen 
Konsulate im nahen Marseille ihre Auswanderung vorantreiben konnten. 
Mit Jahresende 1940 hatte sich – in Abstimmung mit den deutschen Behör-
den – die Politik der Vichy-Regierung gegenüber jüdischen Deutschen 
gewandelt. Nachdem bis dahin keine Ausreisevisa ausgestellt worden 
waren, sollten nun die Ausreisebemühungen von Flüchtlingen, sofern das 
Deutsche Reich nicht ihre Auslieferung verlangte, erleichtert werden.207 
Damit schien sich für Heinrich Hekler eine Möglichkeit zu eröffnen, endlich 
aus Europa fliehen zu können. Vor allem verfügte er über ein „Affidavit“208 
seines Bruders Albert, der in New York lebte und für ihn bürgte. 

Nun eröffnete sich ein Zeitfenster für Heklers Flucht. Warum gelang es ihm, 
im Unterschied etwa zu Lion Feuchtwanger und anderen, nicht, Europa 
zu verlassen? Ein Grund dafür waren die enormen bürokratischen Hür-
den: Neben der erforderlichen Ausreiseerlaubnis waren die Schiffskarte 
sowie Visa der Aufnahme- und Transitländer erforderlich, für die wiederum 
Gesundheitszertifikate, Geld und vieles mehr die Voraussetzung waren. All 
diese Papiere waren mit Zeitablauf versehen. Wurde eines, nach wochen-
langen Behördengängen, ausgestellt, war häufig ein anderes, Wochen 
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Abb. 9: Karteikarte Heinrich Heklers aus dem Lager Les Milles mit nach-
träglichen Ergänzungen (Quelle: Archive départementales 13, 142-W31, 
Heinrich Hekler)
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zuvor ergattertes und ebenso notwendiges Dokument nicht mehr gültig. 
Ein weiterer Grund war die sukzessive Verschärfung der Einwanderungs-
bedingungen seitens der USA. Ab Juli 1941 beispielsweise benötigten 
Emigrantinnen und Emigranten bereits zwei US-amerikanische Bürgen, um 
einreisen zu dürfen. Ein zentraler Grund, warum Heinrich Hekler nicht in 
die USA gelangen konnte, war das US-amerikanische Quotensystem: Für 
jedes Land wurde seit 1924 die Zahl der jährlich möglichen Einreisevisa 
durch eine Quote beschränkt. Ausgenommen davon wurden nur einzelne 
Wissenschaftler und Prominente mit einflussreichen Fürsprechern in den 
USA wie Lion Feuchtwanger.209 Für Deutsche wurde die Quote während 
des NS-Regimes nie ausgeschöpft.210 Heinrich Heklers Problem: Er galt 
den französischen Behörden als deutscher Jude, den amerikanischen 
Immigrationsbehörden aber als Pole, denn er war in Warschau geboren 
und diese Quote war zum fraglichen Zeitpunkt ausgeschöpft.211 Nach 1915 
wurde Hekler nun erneut sein Geburtsort zum Problem, diesmal aber mit 
fatalen Konsequenzen. 
Denn mittlerweile verschärfte Vichy-Frankreich in Abstimmung mit NS-
Deutschland erneut die Politik gegenüber Jüdinnen und Juden.212 Anfang 
Juni 1941 verbot ein Dekret der jüdischen Bevölkerung in zahlreichen 
Bereichen die wirtschaftliche Betätigung. Einen Monat später mussten sie 
sich, wie zuvor bereits im besetzten Teil des Landes, in ein eigenes Regis-
ter eintragen lassen. Mit 25. November 1941 verloren im Ausland lebende 
Jüdinnen und Juden die deutsche Staatsbürgerschaft. Offiziell waren sie 
nun Staatenlose und damit war ihnen jede legale Möglichkeit der Auswan-
derung aus Frankreich genommen.213 Mit dem ersten Auschwitztransport 
am 27. März 1942 begann auch in Frankreich – vorerst im besetzten Teil 
des Landes – die „Endlösung der Judenfrage“. 
In Vichy-Frankreich untersagte das Innenministerium mit 18. Juli 1942 die 
Auswanderung ausländischer Jüdinnen und Juden. Bereits erteilte Ausrei-
sevisa wurden für ungültig erklärt.214 Diese Anordnung war Teil der bereits 
laufenden Vorbereitungen für die Ausweitung der Deportationen auf die 
„freie Zone“. Drei Tage zuvor hatte eine deutsch-französische Kommis-
sion unter SS-Hauptsturmführer Theodor Danecker Les Milles inspiziert, 
genauer gesagt, das dort internierte „‘Judenmaterial‘“215. Die Bewachung 
des Lagers, in dem man Ende Juli 1942 1.202 „Juden“ zählte, wurde ver-
stärkt, der Kontakt zur Außenwelt sollte möglichst unterbunden werden. 
Mit 3. August wurde eine Ausgangssperre verhängt und das Lager wur-
de umstellt. Unter den Internierten machte sich Unruhe breit, man hatte 
Gerüchte über Deportationen aus Berichten eines englischen Senders auf-
geschnappt. Eine Woche später wurde der erste Deportationszug aus Les 
Milles zusammengestellt. Ausgewählt wurden 262 Personen zwischen 18 
und 60, deren Nachnamen einen Anfangsbuchstaben von A bis H trugen. 
Auch wenn den Internierten wohl noch nicht klar war, was auf sie zukom-
men sollte, mussten sie doch Schlimmes geahnt haben, denn an diesem 
Tag wurden 15-16 Selbstmordversuche im Lager gezählt.216 Heinrich  
Hekler hat möglicherweise noch gehofft, nicht zu den Deportierten zu 
zählen, denn er war im Februar 60 geworden und über 60-jährige wurden 
vorerst zurückgestellt. Letztlich musste aber auch er einen Güterwaggon 
mit dem Ziel Drancy besteigen. Bei Chalon-sur-Saȏne passierten die Züge 
aus dem Süden die Demarkationslinie. In Drancy wurden schließlich jene 
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Transporte zusammengestellt, die nach Auschwitz gehen sollten. Heinrich 
Hekler wurde, gemeinsam mit 990 anderen Jüdinnen und Juden, mit dem 
Transport Nr. 19 am 14. August von Drancy nach Auschwitz deportiert. Von 
diesen 991 Personen wurden 115 für die Arbeit selektiert. Der 60-jährige 
Herkler war nicht darunter. Er und die Mehrheit der Deportierten wurden 
unmittelbar nach ihrer Ankunft in den Gaskammern von Auschwitz ermor-
det.217 

Abb. 10: Annonce eines Ausverkaufs bei „Hekler und Zimmermann“  
(Linzer Tages-Post, 29.4.1939, S. 19)
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X
Fernab vom Existenzkampf der Familien Hekler und Zimmermann  
mühte sich der kommissarische Verwalter des Warenhauses „Hekler und  
Zimmermann“, Max Rothwangl, in Linz mit der Liquidierung der Firma ab. 
Rothwangl hatte diese Aufgabe im August 1938 von Eduard Matzer über-
nommen, der sich, zumindest in den Augen seines Nachfolgers, für diese 
Aufgabe als ungeeignet erwiesen hatte. Matzer war, so Rothwangl, „ent-
fernter Verwandter der Judenfamilie Heinrich Hekler. Es wurde unter seiner 
Leitung versucht die Firma Hekler & Zimmermann durch einen Strohmann 
kaufen zu lassen – um schließlich auf diese Weise das Abzahlungswaren-
haus wieder in die Hände der Familie Hekler zu spielen“.218 
Matzer habe auch „Warenverschleppungen“ seitens der ehemaligen 
Eigner zugelassen.219 Im Unterschied zu Rothwangl habe Matzer den 
nach der Beschlagnahme des Warenhauses zunächst noch in der Firma 
beschäftigten Schwiegersohn der Heklers, Bruno Leitner, nicht durch-
schaut: „Der Mann [Bruno Leitner, Anm. TB] gefiel mir nicht recht, das will 
sagen meine Menschenkenntnis sagte mir, mit diesen [sic] Menschen ist 
etwas nicht ganz in Ordnung“.220 Er, Rothwangl, habe Leitner schließlich 
mehrere Unterschlagungen nachgewiesen und für seine fristlose Entlas-
sung gesorgt.

Dass Matzer abgelöst und Rothwangl zur Abwicklung der Firma bestellt 
wurde, lag aber wohl nicht in erster Linie an seiner vermeintlichen Men-
schenkenntnis, sondern er war aus anderen Gründen für die relevanten 
nationalsozialistischen Amtsträger ein guter Kandidat für diese Position. 
Geboren 1888 in Marburg/Maribor als Sohn eines Eisenbahners, hatte 
Rothwangl nach dem Ersten Weltkrieg im Raum Steyr als Industriebeamter 
gearbeitet. 1926 hatte er die Cafetierstochter Karoline Landsiedl in Steyr 
geheiratet und war mit ihr nach Linz gezogen.221 Ab 1928 hatte er einen 
kleinen Gemischtwarenhandel betrieben, zunächst am „Platz des 12. 
November“ (Hauptplatz), ab 1933 dann am Graben.222 Der Schritt in die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit war aber nicht von Erfolg gekrönt: 1935 
ging der Laden in Konkurs.223 
Der Eindruck seines Misserfolgs verblasste aber nach dem „Anschluss“ ob 
seiner ideologischen Eignung. Rothwangl war bereits ab 1932 Mitglied der 
damals noch legalen NSDAP gewesen. Offiziell hatte seine Mitgliedschaft 
mit dem Verbot der Partei 1933 geendet, aber ab August 1938 durfte er 
sich wieder Parteimitglied nennen.224 Es sollte auch nicht lange dauern, 
bis man sich seine Dienste in der Partei sicherte. Ab März 1939 war er, 
zumindest bis Dezember dieses Jahres, Presseleiter der „Ortsgruppe 
Stadion“.225 In der Partei nur einer unter vielen, hatte er durch seine Frau 
doch einen Kontakt erworben, der sich nach der nationalsozialistischen 
Machtübernahme als unschätzbar erweisen sollte: Eine Schwester von 
Karoline Rothwangl war mit dem Linzer Rechtsanwalt Dr. Walter Nadler 
verheiratet. Und Nadler wiederum war in zahlreiche „Arisierungen“ invol-
viert und hatte offenbar auch beste Kontakte zum Landesfinanzreferenten 
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und Gaukämmerer Franz Danzer, der, zumindest bevor diese Agenden 
1940 zur Reichsfinanzverwaltung wechselten226, an der Schaltstelle der 
„Arisierung“ im Land saß.227 Rothwangl war als kommissarischer Verwalter 
mit dem Alltag der Abwicklung des Warenhauses betraut, während Nadler 
die einträglichen Klagen gegen Schuldnerinnen und Schuldner übernahm. 
Die Kosten für Rothwangls und Nadlers Dienste wurden aus den Erträgen 
der Liquidierung getragen. 

Unmittelbar nach seiner Bestellung zum Liquidator der Firma ging 
Rothwangl zunächst daran, die vorhandenen Lagerbestände und die Ein-
richtung abzuverkaufen.228 Da es sich bei der Ware zum größeren Teil um 
Kleidungsstücke handelte, deren Verkaufswert modeabhängig war, war 
hier Eile geboten. Nichtsdestotrotz konnte erst zu Jahresbeginn 1939 der 
erste Ausverkauf durchgeführt werden. Dieser hatte offenkundig nicht ganz 
den gewünschten Erfolg, sodass es einen weiteren, exklusiven Ausverkauf, 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Reichsstatthalterei gab. Was übrig 
blieb, wurde an Kaufleute in kleineren Orten im Umkreis von Linz sowie 
an Fürsorgeanstalten veräußert.229 Bis 1940 konnte Rothwangl das Waren-
lager schließlich soweit abstoßen, dass trotz teilweiser Verschleuderung 
der Ware am Ende der Einkaufswert der Waren durch den Verkauf beinahe 
gedeckt war.230 Das Mobiliar der Firma wurde über das Dorotheum ver-
steigert.231

Als größte Aufgabe für Max Rothwangl aber erwies sich die Liquidierung 
der Firma selbst. Nachdem man anfänglich davon ausgegangen war,  
„Hekler und Zimmermann“ innerhalb eines Jahres abwickeln zu können, 
sollte sich dies rasch als Illusion erweisen. Rothwangl arbeitete, von einem 
stets kleiner werdenden Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter-
stützt, bis Kriegsende an der Abwicklung. Als er nach Kriegsende verhaftet 
und in das Lager Glasenbach transferiert wurde, war die Liquidierung der 
Firma immer noch nicht abgeschlossen: Eine im November 1945 erstellte 
vorläufige Bilanz wies immer noch über 53.000 RM,- an Außenständen 
aus.232

Einer der wesentlichen Gründe für die mühselige Abwicklung lag im 
Geschäftsmodell der Ratenzahlung. Eduard Matzer hatte im April 1938 
eine erste Übersicht erstellt und dabei nach Abzug der Passiva ein Rein-
vermögen von 702.931,51 Schilling, also mehr als 468.000,- RM ermittelt.233 
Diese Summe verbarg allerdings Außenstände in Höhe von mehr als 
565.000,- RM. Rothwangls Tätigkeit bestand also zum überwiegenden Teil 
aus der Eintreibung ausständiger Ratenzahlungen. 
Das Einzugsgebiet des Warenhauses war nicht auf Linz beschränkt 
gewesen, sondern hatte ganz Oberösterreich umfasst. Daher waren die 
Schuldnerinnen und Schuldner über den ganzen Gau verstreut. Wie viele 
es waren, als Rothwangl seine Tätigkeit aufnahm, ist nicht überliefert. Ende 
1940 waren es immer noch 3.200 Debitorinnen und Debitoren.234 Alleine für 
das Eintreiben säumiger Schulden wurden drei Inkassanten beschäftigt.

Im Sommer 1940, also zwei Jahre nach Beginn seiner Tätigkeit als kom-
missarischer Verwalter des Warenhauses, ermittelte Rothwangl immer 
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noch die stattliche Summe von 250.000,- RM an Außenständen, wozu noch 
weitere etwa 180.000,- RM an Dubiosen hinzugerechnet werden mussten. 
Er schätzte, mindestens die Hälfte dieser fraglichen Außenstände eintrei-
ben zu können. Bis Ende 1943 gelang es, die Außenstände bis auf etwas 
mehr als 5.000,- RM einzubringen, die Dubiosen nicht eingerechnet, die 
Rothwangl aber noch eintreiben zu können glaubte.235

Ein Großteil jener, die ein Ratenzahlungsmodell in Anspruch genommen 
hatten, gehörten, so Rothwangl, „zumeist dem mittleren und dem Arbeiter-
stande“ an.236 Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit der 1930er-Jahre hat-
te bei vielen zur Einstellung der Ratenzahlungen geführt. Bereits 1926 hatte 
„Hekler und Zimmermann“ begonnen, Abschreibungen bei ihren Debito-
renkonti vorzunehmen.237 Im Sinne der möglichst vollständigen Verwertung 
des beschlagnahmten „jüdischen“ Eigentums sollten nun aber auch diese 
Schulden so weit als möglich eingebracht werden. Mittlerweile stand dabei 
die Verjährung von Schulden im Raum, weshalb viele gemahnt und in letz-
ter Konsequenz geklagt werden mussten. Das ergab für Rothwangl die 
„größere Schwierigkeit“, den aktuellen Wohnort der Schuldnerinnen und 
Schuldner zu ermitteln. Alleine bis August 1940 wurden etwa 150 Kundin-
nen und Kunden von Rechtsanwalt Nadler geklagt, manche davon, weil 
sie sich weigerten und andere, weil sie trotz besserer Beschäftigungslage 
nach wie vor nicht in der Lage waren, zu bezahlen.238 

Rothwangl sah sich mit unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert. Sein 
Auftrag war es, das „jüdische“ Eigentum möglichst gewinnbringend zu 
verwerten. Zugleich aber sollte er, wie ihn das Finanzamt Linz instruierte, 
Rücksicht „bei offensichtlicher Notlage einzelner Volksgenossen“ walten 
lassen, besonders, wenn „bei zwangsweiser Eintreibung der Nahrungs-
stand des Rückständners [sic] gefärdet [sic] würde“.239 Die zwangsweise 
Eintreibung von Schulden bei Familien, „deren Ernährer im Felde stehen“, 
sei „unter allen Umständen zu unterlassen“.240 
Rothwangl musste demnach umfangreiche Informationen über die einzel-
nen Schuldnerinnen und Schuldner zusammentragen, die er „grundsätz-
lich bei der N.S.D.A.P. oder den anderen Behörden“ zu eruieren hatte.241 
Einzelne waren gewillt zu zahlen, dazu aber noch nicht imstande. Im Jänner 
1941 etwa schrieb die Eisenbahnerwitwe Marie Eferdinger aus Ansfelden 
an den Oberregierungsrat Dr. Höpfler vom Finanzpräsidium Oberdonau: 

„Ich bitte Sie höflich um Zahlungsaufschub bis März April da es mir nicht 
anders möglich ist. Habe ein krankes Kind in ein Sanatorium bringen müs-
sen u. muste Wäsche u. bekleidung aufbringen muste auch für drei Kinder 
begleidung schaffen. Habe 5 Kinder Herr Dr. werden es bitte einsehn für 
Kohlen muste ich auch Sorgen ich bin gewilt zu zahlen aber jetzt kann ich 
mit besten willen noch nicht. Ich bitte Sie höflich mir zu zu warten! Heil 
Hitler. Marie Eferdinger“.242 

Während sich bei Marie Eferdinger rasch eine Kulanzlösung fand, waren 
andere Fälle weniger einfach zu lösen. Ein säumiger Schuldner in Steyr, 
gegen den eine Pfändung betrieben wurde, war laut NSDAP-Kreisleitung 
leidend und hatte nur geringen Verdienst. Die Ermittlungen ergaben aller-
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dings, dass der Betreffende mittlerweile einen gut dotierten Posten in den 
Steyrwerken angetreten hatte. Gleichwohl war der Umstand, dass sich hier 
die Partei für einen Schuldner engagierte, für Rothwangl in Rechnung zu 
stellen.243 Rothwangl scheint insgesamt gesehen, stärker auf die umfas-
sende Eintreibung von Schulden gedrängt zu haben. In einem Schreiben 
an Landesrat Danzer vom Jänner 1940 formulierte er seine Bedenken 
gegenüber einem zu weit reichenden „soziale[n] Verständnis“ gegenüber 
einem Teil der „Volksgenossen“: „Gibt es doch eine nicht geringe Zahl von 
Schuldnern, die nicht nur jede Gelegenheit wahrnehmen, um sich ihrer 
Zahlungspflicht zu entziehen, sondern Schwierigkeiten über Schwierigkei-
ten bereiten; es sind dies die böswilligen Zahlungsunwilligen“.244

Erhebliches Fingerspitzengefühl war bei Schuldnerinnen und Schuldnern 
gefragt, die das NS-Regime für seine Propaganda beim Wort nahmen. Der 
Drechsler Franz Gebert aus Bad Ischl, dem wegen seiner Schulden bei 
Hekler und Zimmermann eine Lohnexekution drohte, schrieb beispielswei-
se Anfang März 1941:

„Ersuche freundlichst um Einstellung meiner Lohnexekution da diß nicht 
meinen Sozialin lage entspricht und für die damalige Notlage heute nicht 
verantwortlich gemacht werden kann. War von 1930-1938 die meiste Zeit 
arbeitslos und habe mich mit meiner Familie Durchgehungert, und zum 
Anzihn brauchte man schlieslich auch was weil Nakt laufen zu kalt war und 
auch verboten war. Da bot mir die Judenfirm Hekler & Zimmermann eine 
Bekleidung um 300 Schilling wirklicher Wert 150 S lauter schlechte Ware 
für einen Arbeitslosen gut genug. Da kann doch daß Reich nicht heute 
nach 8 Jahren mein hart verdintes Geld verlangen. Mein heutiges Einkom-
men ist Wöchentlich 34,60 M dafon bekommt die Frau 30 M dafür muß Sie 
für Wohnung, Licht, Brennmaterial und Essen und Schulsachen für Kind 
aufkommen. Mir verbleiben dann noch 4.60 dafon Bezahle ich Wöchentlich
60 Pf. Arbeitsfront
50 Pf. Radiogebühr
50. Pf. Straßen und Haussammlung
1.00 Abzahlung für Dahrlehen
2.50 Lohnexekution für Hekler und Zimmerman
Für Bekleidung und sonstige Sachen die ein Volksgenosse braucht in 
einen Kulturstatt sind für mich dan nur mehr ein Märchen oder ich muß 
Einbrechen gehen daß kann doch unmöglich Schönheit der Arbeit sein. 
oder Ehret die Arbeit, und achtet den Arbeiter.“245

Wie in diesem Fall entschieden wurde, ist nicht überliefert. Es werden 
damit aber die Schwierigkeiten bei der „Arisierung“ des Warenhauses 
deutlich. Die vorgegebene Profitmaximierung kollidierte mit der ebenfalls 
vorgegebenen Rücksichtnahme auf die „Volksgenossen“, mehr aber noch 
mit den Propagandaversprechen des NS-Regimes. Wie kann es sein, dass 
eine wirkliche Achtung der „Arbeiter der Stirn und der Faust“ Hand in Hand 
geht mit einer offenbar viel konsequenteren Eintreibung von Schulden als 
dies während der „Systemzeit“ der Fall gewesen war? Und wie konnte 
es vor allem sein, dass nun der Nationalsozialismus, der es sich auf die 
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Fahnen geschrieben hatte, das „Volk“ von den „jüdischen Blutsaugern“ zu 
befreien, plötzlich deren Schulden eintrieb? Der kommissarische Verwalter 
Rothwangl erkannte „die Tendenz, solange die Firma in jüdischen Händen 
war hielten sie ohneweiteres die Raten ein, verweigerten jedoch von jenem 
Augenblick jede Ratenabstattung, da der jüdische Besitz enteignet und als 
Staatsbesitz erklärt wurde!“246 In einem anderen „Arisierungsfall“, jenem 
des Modehauses „Erma“, das im Besitz Ludwig Zimmermanns gewesen 
war, beobachtete der Buchsachverständige Adolf Hager: “Das Aufkleben 
der gelben Zettel [zur Kennzeichnung als jüdisches Geschäft, Anm. TB] hat 
zur Folge, dass auch die Schuldner der jüdischen Firmen den Standpunkt 
einnehmen, sie hätten nichts mehr zu bezahlen, davon ganz abgesehen, 
dass niemand den Laden betritt.“247

Diese Verwirrung, die zugleich Protest war, findet sich in mehreren überlie-
ferten Schreiben. Franz Krifka etwa schrieb im Juni 1942 von der Ostfront: 

„(…) Ich habe in den Jahren 1930-35 bei der jüdischen Firma Hekler- 
Zimmermann als arbeitsloser Staatsbürger Bekleidungsgegenstände 
gekauft. Jede Woche leistete ich die abgemachte Rate. Als nun in der Ost-
mark der Umbruch kam wurde diese Firma gesperrt. Ich hatte bis dahin 
2/3 meiner Schuld zurückbezahlt. Nun bekommt meine Frau zuhause vom 
Bezirksgericht Wels eine Exekution nach der anderen um die Restschuld 
von 400 RM zu begleichen. Ich bin 2 ½ Jahre Soldat davon 2 Jahre als Front-
soldat z.b. seit 22 Juni 1941 an der russischen Front in der Wehrmacht. (…) 
Mir ist es daher ganz unverständlich wie man von mir bzw. meiner Frau nun 
die ehemalige Schuld an diese jüdische Firma mittels Exekution eintreiben 
will, oder sind die damals von diesen Juden sowieso überholtenen Preise 
punkte Qualität noch rechtskräftig. Anderseits kann ich nicht verstehen das 
ich als deutscher Frontsoldat der nur seinen Wehrsold und die Frontbesol-
dung bekommt, diese ehemaligen Gaunerpreise dieser Halunken die sich 
an die Arbeitslosen heranmachten und für ihre Schundware erwürgende 
Preise verlangten, in diesem Ausmass zu bezahlen. Es ist die Restschuld 
bestimmt schon reiner Gewinn, den diesen Herren haben ja mehr als 100% 
verdient (…) Ich will, wenn ich gesund nach hause kommen sollte doch 
auch eine Existenz gründen (…)“.248

Die Antwort des Finanzpräsidiums ist nicht erhalten, aber aus einem weite-
ren Schreiben Krifkas kann geschlossen werden, dass die Ermittlungen von 
Rothwangl einen außerordentlich hohen Verdienst von Krifkas Frau ergeben 
hatten. Darüber hinaus dürfte man mit einer Aushöhlung des Rechtsemp-
findens argumentiert haben, wenn den Krifkas die Schuld erlassen würde. 
Franz Krifka empfand dieses Schreiben offenbar als Provokation: 
„Es hat mir sehr viel Überwindung gekostet auf Ihren Brief überhaupt zu 
antworten und nur das in Ihren Schreiben aufscheinende Wort ‚Rechts-
empfinden‘ gab mir Anlass dazu. Ich muss Ihnen erst nochmals kurz in 
Erinnerung bringen das ich über 2 ½ Jahre bei einer Feldtruppe bin und 2 
Jahre nicht in der Heimat auf Urlaub war (…)“.249 
Dass seine Frau einen derart hohen Verdienst habe, sei ein offensichtli-
cher Irrtum. Aber selbst wenn dies der Fall wäre, sei dies noch immer kein 
Grund, auf die Bezahlung der Restschuld zu drängen:
„Handelt es sich in diesem Falle doch nicht um die Summe nein um das 
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80 (29.8.1940).

256  OÖLA FLD Sch. 14, 567: 
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Max Rothwangl an das 
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Prinzip, ob und wie das Leben eines Frontsoldaten in der Heimat bemes-
sen wird, darüber entscheidet Ihr Urteil. Da meine Schuld eine ausgespro-
chene Rückzahlung des 100% Judengewinnes darstellt, den durch meine 
Abzahlung von über 400 RM ist die Ware bestimmt beglichen, bitte ich 
Sie noch einmal, 1. zu veranlassen das meine Frau keine weiteren Exeku-
tionskosten an das Landgericht Wels bezahlen muss, 2. Dass ich mit einer 
Tilgung dieser alten Judenschuld rechnen darf.“250

Viele Gläubiger nahmen die antisemitische NS-Propaganda beim Wort. 
Dass jetzt ausgerechnet der nationalsozialistische Staat die Schulden für 
vorgeblich „überteuerte“ Waren von „Judenfirmen“ eintrieb, und das noch 
dazu vehementer als dies „Hekler und Zimmermann“ getan hatten, konnten 
viele nicht verstehen. 

Rothwangl hatte nicht nur das Warenhaus als Gläubiger zu vertreten, son-
dern auch als Schuldner. Im Februar 1941 wurden die gegen die Firma 
erhobenen Forderungen auf 412.099,70 RM summiert, deren Berechtigung 
ebenfalls überprüft werden mussten.251 Dabei erwies sich das Warenhaus 
als durchaus komplexes Gebilde: Einer der Schuldner von „Hekler und 
Zimmermann“, Eduard Rubinstein, der ein Ratenzahlungsgeschäft in der 
Linzer Bismarckstraße betrieben hatte, entpuppte sich bei näherer Betrach-
tung als De-facto-Filiale, denn Rubinstein hatte auf Rechnung von Hekler 
und Zimmermann Ware bezogen und verkauft, dabei aber möglicherweise 
das Warenhaus betrogen.252

All diese Aufgaben musste Rothwangl mit einer stetig sinkenden Zahl an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewältigen. Bei seinem Antritt als Ver-
walter zählte der Personalstand noch 16 Angestellte, der bis Jahresende 
auf 11 reduziert wurde.253 Ab September 1940 standen ihm eine ganztätige 
sowie zwei halbtags beschäftigte Kanzleikräfte zur Verfügung. Zugleich 
war er auf der Suche nach Büroräumlichkeiten. Beim Verkauf des Hauses 
Wiener Reichsstr. 51 an die Reichsbahndirektion hatte man sich eine, aller-
dings zeitlich befristete Weiternutzung von Büros für die Verwaltung von 
„Hekler und Zimmermann“ ausbedungen. Da aber bei der Liquidierung der 
Firma kein Ende abzusehen war, drängte die Reichsbahn auf Räumung.254 
Im Sommer 1940 glaubte Rothwangl, endlich in der Landstraße passende 
Räumlichkeiten gefunden zu haben, was sich aber zerschlug.255 Im Jänner 
1942 hoffte er, die Büros in die Wohnung einer kurz zuvor verstorbenen 
Mieterin des Hauses Raimundstr. 1 verlegen zu können.256 

Mitte 1944 verlor Rothwangl mit Edeltraud Astlhuber noch seine letzte Mit-
arbeiterin. Glaubt man seinen Aussagen nach 1945, hatte er zu diesem 
Zeitpunkt auch seinen, angeblich ohnedies schwach ausgebildeten Glau-
ben an den Nationalsozialismus verloren, was ihm Schwierigkeiten mit der 
NSDAP einbrachte. Im September 1944 fand tatsächlich eine Verhandlung 
des Parteigerichts gegen Rothwangl statt, in der seine Passivität hinsicht-
lich der Parteiarbeit verhandelt worden sein dürfte.257

Parallel zu Rothwangls tatsächlicher oder vermeintlicher Ernüchte-
rung wuchsen seine Aufgaben: Neben dem Warenhaus „Hekler und  
Zimmermann“ musste er im Auftrag des Oberfinanzpräsidiums Linz auch 
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noch weitere kleinere Liquidationsfälle übernehmen. Hinzu kamen in den 
letzten Kriegsmonaten Aufgaben als Leiter des „Auffanglagers“ Posthof 
sowie im Luftschutz.258 Allmählich schien dem insolventen Greißler und 
verhinderten Kunstmaler259 Rothwangl auch der Überblick über das große 
Warenhaus entglitten zu sein. Für 1944 erstellte er keine Bilanz mehr, und 
in den letzten Monaten vor Kriegsende dürfte er auch keine Eintragun-
gen in den Büchern mehr vorgenommen haben.260 Als Rothwangl nach 
Kriegsende verhaftet und im Lager Glasenbach interniert wurde, war die 
Abwicklung des Warenhauses „Hekler und Zimmermann“ immer noch 
nicht abgeschlossen. Die Liquidation überdauerte ihren Liquidator. 



52

261  Zu Zamponi vgl. Slapnicka, 
Politische Führungsschicht nach 
1945, S. 328f.

262  Vgl. etwa seine Publikationen:  
Franz Zamponi, Das National- 
sozialisten-Gesetz: Bundesver-
fassungsgesetz vom 24. Juli 1946 
(BGBl. Nr. 191) unter besonderer 
Berücksichtigung des Verbots-
gesetzes 1946 mit Erläuterungen, 
Linz 1946; ders., Das National-
sozilisten-Gesetz: Bundesverfas-
sungsgesetz vom 6. Februar 1947 
(BGBl. Nr. 191) unter besonderer 
Berücksichtigung des Verbots- 
gesetzes 1947 mit Erläuterungen, 
Linz 1947.

263  Helmut Fiereder, „Die Wieder- 
begründung der jüdischen Ge-
meinde von Linz 1945-1948“, 
in: Walter Schuster, u.a., Hg., 
Stadtarchiv und Stadtgeschichte. 
Forschungen und Innovationen. 
Festschrift für Fritz Mayrhofer 
zur Vollendung seines 60.  
Lebensjahres, Linz 2004 (= Hist. 
Jb. StL 2003/2004), S. 583-594, 
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267  OÖLA FLD Sch. 14, Rück-
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(21.11.1945).
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Linz, Amt für Allgemeine  
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XI
Als Rechtsanwalt war Franz Zamponi ein Spätberufener. Obwohl er bereits 
1927 zum Doktor der Rechtswissenschaften promoviert worden war, arbei-
tete er zunächst im Magistrat seiner Geburtsstadt Villach. Als Sozialdemo-
krat wurde er 1934 zwangspensioniert und arbeitete fortan in der Rechts-
abteilung der Steyr-Daimler-Puch-AG. 1945, als 41-jähriger, eröffnete er in 
Linz eine Anwaltskanzlei.261 Zamponi, der im Dezember 1945 für die SPÖ 
in den oberösterreichischen Landtag einzog, war Experte für die National-
sozialistengesetze262 und sollte in weiterer Folge mehrere Rückstellungs-
verfahren vertreten, darunter auch für die Israelitische Kultusgemeinde 
Linz.263 Dies hinderte ihn allerdings nicht daran, auch die Verteidigung von 
mutmaßlichen Kriegsverbrechern zu übernehmen.264

Einer seiner ersten und vermutlich auch einer seiner langwierigsten Fäl-
le war die Vertretung der Familie Hekler und der Angehörigen von Emil 
und Dorothea Zimmermann. Ende Juli 1945 formulierte Zamponi in einem 
Schreiben an die Oberösterreichische Landeshauptmannschaft die Forde-
rungen der Familie Hekler: Die Hälfte des Werts des Warenhauses „Hekler 
und Zimmermann“, auf Grundlage der Aufstellung Eduard Matzers vom 30. 
April 1938, ebenso die Hälfte des Hauses Wiener Reichsstraße 51, darü-
ber hinaus eine Entschädigung für die enteigneten Sparbücher, Schmuck 
und Einrichtungsgegenstände, insgesamt 481.720,48 Schilling.265 Hinzu 
kam noch der Wert mehrerer weiterer enteigneter Gegenstände aus dem 
Besitz Elisabeth Heklers. Offen ließ man vorerst die Forderung nach einer 
Entschädigung für den Entzug der Gewerbeausübung sowie den entgan-
genen Gewinn der Firma seit 1938.266 
Mit dem Schreiben Zamponis begann eine mehr als zwei Jahrzehnte dau-
ernde Auseinandersetzung um die Rückstellung des ehemaligen Eigentums 
der Familien Hekler und Zimmermann. Dabei ging es um die Anerkennung 
als Opfer eines verbrecherischen Regimes ebenso wie um die Sicherung 
des materiellen Überlebens. Das Kriegsende verbesserte die materielle 
Situation der Familie Hekler fürs Erste nicht. Bruno Leitner hatte in den 
Wochen nach der Befreiung Wiens im polizeilichen Hilfsdienst der Stadt 
gearbeitet.267 Über seine Einkünfte in den ersten Nachkriegsjahren wissen 
wir nichts, aber nach wie vor musste er seine Schwiegermutter Maria Hekler 
unterstützen. Bereits in den Jahren zuvor hatte er mit seinen Ersparnissen 
ihre Existenz gesichert. In den Jahren nach dem Krieg sprang auch die 
Tochter Elisabeth ein. Sie heiratete 1948 einen aus Istanbul stammenden, 
armenischen Kaufmann, dessen Verdienst als Handelsvertreter zu dieser 
Zeit auch eher bescheiden war.268 1949 kam eine gemeinsame Tochter zur 
Welt, eine dauerhafte Unterstützung der Mutter war daher schwierig. 
Die einzige öffentliche Unterstützung, die Maria Hekler vorerst bezog, war 
eine monatliche Fürsorgeunterstützung in Höhe von 60,- Schilling, was 
etwa dem durchschnittlichen halben Wochenlohn eines Wiener Arbeiters 
entsprach.269 Sie verfügte über keine Krankenversicherung, die Kosten für 
medizinische Betreuung stiegen mit zunehmendem Alter aber. 
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Ab 1948 wurde Maria Hekler, die 1949 von einer Fürsorgerin als „sehr 
alt und gebrechlich“ beschrieben wurde, mit einer Hinterbliebenen- und 
Unterhaltsrente unterstützt. Große Sprünge waren auch damit nicht mög-
lich, sie verfügte damit in etwa über zwei Drittel eines durchschnittlichen 
Arbeiterlohnes.270 Auch in späteren Jahren, als sich ihre materielle Situa-
tion etwas besserte, musste sie sich immer wieder um Unterstützung an 
öffentliche Stellen wenden. 1953 wurde ihr eine Haftentschädigung für die 
Inhaftierung ihres Mannes zugestanden.271 Diese Zuwendungen wurden 
aber von den Kosten für ihre gesundheitliche Verpflegung innerhalb kür-
zester Zeit aufgebraucht. 1958 etwa, drei Jahre vor ihrem Tod, musste sie 
sich mehrere Monate in Spitalspflege begeben, wofür sie einen Teil selbst 
zu bezahlen hatte. Durch die „Unachtsamkeit einer Krankenschwester“ 
benötigte sie daraufhin eine neue Zahnprothese. Da sie überdies kaum 
mehr selbst gehen konnte und ihre Tochter Margarethe selbst leidend war, 
benötigte sie eine stundenweise Pflege, die sie selbst zu bezahlen hatte.272 
Aus der laufend gewährten Fürsorge waren diese Kosten nicht zu decken. 
Auch nach 1945 gehörten Bittgänge zu Behörden zum Alltag Maria  
Heklers.

Nach Kriegsende lebten Maria Hekler und das Ehepaar Leitner noch in 
Wien, sollten aber ab Jänner 1946 zumindest teilweise und ab 1950 end-
gültig wieder nach Linz ziehen.273 Grund dafür dürfte in erster Linie der 
Plan Margarethe und Bruno Leitners gewesen sein, in Linz das Warenhaus 
„Hekler und Zimmermann“ fortzuführen, genauer gesagt: neu zu gründen. 
Daher forderte man für das Haus Wiener Reichsstr. 51 keine finanzielle 
Entschädigung, sondern eine Rückgabe der Liegenschaft selbst. Die 
ehemalige Reichsbahn hatte indes andere Pläne mit dem durch Bomben 
beschädigten Haus. Unmittelbar nach Kriegsende begann man, es zu 
einem Lehrlingsheim zu adaptieren, trotz des Protestes der Familie Hekler 
und der Angehörigen von Emil und Dorothea Zimmermann.274 

Im Juli 1945 war eine unmittelbare Restitution noch außer Reichweite. Noch 
gab es keine rechtliche Grundlage für die Rückstellung. Das erste von 
mehreren Rückstellungsgesetzen wurde im Juli 1946 beschlossen, also 
ein Jahr nach Zamponis Forderung. Darüber hinaus waren bislang weder 
Heinrich Hekler noch Emil Zimmermann noch seine Frau Dorothea offiziell 
für tot erklärt worden. Maria Hekler hatte die letzte Nachricht von ihrem 
Mann 1942, also kurz vor seiner Deportation nach Auschwitz, erhalten.275 
Über seinen Tod hatte sie offenbar noch keine Gewissheit. Solange er aber 
nicht für tot erklärt wurde, war die Rückforderung seines Besitzes durch 
seine Familie schwierig. 

Enorm aufwändig musste auch die Ermittlung der Erbinnen und Erben nach 
Emil und Dorothea Zimmermann gewesen sein. Deren Ehe war kinderlos 
geblieben. Letztlich konnten acht Erbinnen und Erben eruiert werden, die 
in Österreich, Großbritannien, den USA, Kanada und Israel lebten und die 
schließlich Ansprüche anmeldeten. Mindestens ebenso mühsam war der 
stete Kampf um Unterstützung und Information: Man versuchte, etwas über 
den Verbleib von Heinrich Hekler, Dorothea und Emil Zimmermann heraus-
zufinden und zugleich um Unterstützung für die eigenen Rückstellungs-
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bemühungen zu werben, unter anderem bei Bundeskanzler Raab, Ver-
kehrsminister Waldbrunner, Landeshauptmann Gleißner und dem Linzer 
Bürgermeister Koref.276 Der Großteil dieser häufig fruchtlosen Bemühungen 
dürfte auf den Schultern Margarethe Leitners gelegen haben, die sich über 
weite Strecken auch um ihre Mutter zu kümmern hatte, bis sie selbst, 1958 
als „schwer leidend“ beschrieben, dazu nicht mehr in der Lage war.277

Nach dem Beschluss des ersten Rückstellungsgesetzes am 26. Juli 1946 
bestand zunächst eine juristische Grundlage für die Rückgabe des Gebäu-
des Wiener Reichsstraße 51. Dieses Gesetz sollte jene Fälle entzogenen 
Eigentums regeln, die aktuell von der öffentlichen Hand verwaltet wurden. 
Anders formuliert: Es war gedacht für jene Fälle, von deren Rückgabe 
man den geringsten innenpolitischen Widerstand erwartete.278 Denn die 
Rückgabe von oder die Entschädigung für enteignetes „jüdisches“ Eigen-
tum war über Parteigrenzen hinweg umstritten und die Debatte darüber 
strotzte vor antisemitischen Ressentiments.279 Nicht zuletzt mit Hinblick auf 
die erhofften günstigen Wirkungen auf Staatsvertragsverhandlungen ver-
suchte man, die Frage der Rückstellung zu lösen. 
Nach den 1948 erfolgten Todeserklärungen von Heinrich Hekler, Emil und 
Dorothea Zimmermann leiteten die Beschlüsse der Rückstellungskommis-
sion beim Landesgericht Linz vom 22. Oktober 1948 und vom 19. März 
1949 die Rückstellung des Hauses Wiener Reichsstr. 51 ein. Ein erster 
Erfolg nach mehr als drei Jahren, auch wenn es noch bis Juni 1950 dauern 
sollte, bis tatsächlich das Eigentumsrecht der Familie Hekler und der Erbin-
nen und Erben des Ehepaares Zimmermann im Grundbuch einverleibt 
war.280 Von der Rückstellung war auszugehen, allerdings stand längere 
Zeit die Drohung einer erneuten Enteignung zugunsten der Bundesbahn 
im Raum.281 Und auch die Entschädigung für die entgangenen Erträge 
aus dem Gebäude war alles andere als unumstritten und konnte erst 1954 
durch einen Vergleich mit der ehemaligen Reichsbahn beigelegt werden – 
insgesamt also neun Jahre nach dem ersten Schreiben Zamponis in dieser 
Angelegenheit.282 Nichtsdestotrotz sollte sich dieser Teil der Rückstellung 
noch als der einfachste erweisen. 

Die Verfahren zur Entschädigung für das enteignete Warenhaus waren 
nicht nur aufwändiger, sondern letztlich auch weitgehend erfolglos.
Zunächst musste der Wert des Unternehmens ermittelt werden. Rothwangl 
hatte die Liquidation des Unternehmens nicht abschließen können und sei-
ne Buchführung in den letzten Monaten war chaotisch gewesen. Er selbst 
war im Juni 1945 verhaftet und in das Lager Glasenbach verbracht wor-
den. Allerdings gelang es seiner letzten Mitarbeiterin, Edeltraud Astlhuber, 
eine Abschlussbilanz zu erstellen, die im November 1945 vorlag.283 Dann 
musste ein neuer Liquidator bestellt werden, da die Abwicklung der Firma, 
insbesondere die Eintreibung der letzten Außenstände, nicht abgeschlos-
sen war. Die Leitners bemühten sich durch Interventionen beim, für Rück-
stellungsfragen zuständigen Major Sirota von der Amerikanischen Militär-
verwaltung in Oberösterreich, aber auch beim Landeshauptmann, Bruno 
Leitner in diese Funktion einsetzen zu lassen. Offenbar traute man den 
Rückstellungsbemühungen nicht: „Da ich das Empfinden habe“, so Bruno 
Leitner in einem Schreiben an den Landeshauptmann, „daß aus irgend 
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einem Grunde die Wiedergutmachung derzeit noch nicht durchgeführt wird, 
bitte ich den Herrn Landeshauptmann mir in der Angelegenheit behilflich 
zu sein“.284 Zwar wurde Bruno Leitner schließlich vom Military Government 
zum Liquidator bestellt, nichtsdestotrotz war das Misstrauen der Leitners 
nicht unbegründet. Besonders die oberösterreichische Finanzbürokratie 
zeigte wenig Kooperationsbereitschaft bei der Klärung von Ansprüchen. In 
einer ersten Stellungnahme zu den Rückstellungsforderungen konnte die 
Finanzlandesdirektion weder etwas über die Eigentumsverhältnisse des 
Warenhauses vor dem März 1938 sagen, noch etwas über die Gründe für 
die Enteignung durch die Gestapo im Juni 1938: „Die Gründe für diese 
Maßnahme sind ho. [hierorts] nicht bekannt“.285 Gleichwohl wusste man 
sehr genau und ohne jegliche Distanz über die vorgeblichen Steuerhinter-
ziehungen und darauffolgenden Steuerstrafen gegen Heinrich Hekler und 
Emil Zimmermann zu berichten, ebenso wie über die Beträge, die 1938 bis 
1940 an die Heklers ausbezahlt worden waren. Die beantragte Bestellung 
Bruno Leitners zum Liquidator sollte mit Hinweis auf seine vorgeblichen 
Veruntreuungen in der Firma im Dezember 1938 hintertrieben werden. 
Dass man tatsächlich recht genau über die Hintergründe der Enteignung 
wusste, zeigt der im selben Akt einliegende Verweis auf den, in der Finanz-
landesdirektion offenbar wohlbekannten Arisierungsakt. Wie bekannt 
dieser Akt war, kann man auch an den handelnden Personen erkennen: 
Die zitierte Stellungnahme der Finanzlandesdirektion war, bevor sie an die 
Landeshauptmannschaft ging, über den Schreibtisch von Oberfinanzrat 
Dr. Alois Höpfler gegangen. Dabei handelte es sich um jenen Höpfler, der 
sich wenige Jahre zuvor noch für eine harte Haltung gegen „die Frau des 
Juden Hekler“ ausgesprochen hatte.286 Es waren also zumindest teilweise 
dieselben Beamten mit der Rückstellungsfrage betraut, die bereits bei der 
Enteignung von „Hekler und Zimmermann“ beteiligt waren.287

Rechtsanwalt Zamponi reichte, bezugnehmend auf die Aufstellung Eduard 
Matzers vom April 1938, im November 1948 einen Antrag auf Rückstel-
lung des Firmenwertes in Höhe von 702.931,61 Schilling zuzüglich seither 
entgangener Erträge im Namen der Familie Hekler und der Erbinnen und 
Erben nach Emil Zimmermann ein. Erneut erwies sich die Finanzbürokratie 
als unkooperativ: Wie schon zuvor behauptete man, nichts Näheres über 
die Eigentumsverhältnisse des Warenhauses zu wissen. Dem Notar, der 
mit der Betreuung der Verlassenschaft Heinrich Heklers betraut war, teilte 
man mit: „Mit Rücksicht auf den erwähnten Übergang des Firmenvermö-
gens in das Eigentum des Deutschen Reiches kann von einem Vermögen 
des Heinrich Hekler, zumindest was die Firma betrifft, nicht gesprochen 
werden“.288 Mit anderen Worten: Es gibt keine Ansprüche zu erben, weil 
kein Heklerscher Besitz existiert hatte.

Der Rückstellungsantrag Zamponis wurde nach dem ersten Rückstel-
lungsgesetz, das im Juli 1946 verabschiedet worden war, behandelt. Somit 
kamen nur jene Vermögenswerte für eine Rückstellung in Frage, die aktuell 
von der Republik Österreich verwaltet wurden. Der weit überwiegende 
Teil der von Rothwangl erwirtschafteten Liquidierungserlöse waren aber 
an das Reichsfinanzministerium in Berlin überwiesen worden. Von öster-
reichischen Behörden wurden zum Zeitpunkt der Antragstellung nur mehr 
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Abb. 11: Das „Kaufhaus der Linzer“ (undatiert) (Quelle: Archiv der Stadt Linz)

Abb. 12: Das „Kaufhaus der Linzer“, Ansicht Wiener Straße (Quelle: Archiv der Stadt Linz)
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ein kümmerlicher Rest in Höhe von 7.331,49 Schilling verwaltet, der auch 
im März 1953 rückgestellt wurde. Viereinhalb Jahre nach Antragstellung 
wurde somit gerade einmal ein Prozent des Firmenwertes ausbezahlt.289 

Rechtsanwalt Zamponi gab aber nicht auf und wandte sich im Septem-
ber 1952 an die nächste Instanz, die Rückstellungskommission beim 
Landesgericht Linz. Dieses Mal bezog sich Zamponi aber auf das dritte 
Rückstellungsgesetz, das im Februar 1947 verabschiedet worden war.290 
Damit sollte die Restitution von Eigentum, das auf privatrechtlicher Basis 
entzogen worden war, geregelt werden. Auf Grundlage dieses Gesetzes 
wurde unter anderem die Haushälfte, die Dorothea Zimmermann 1938 
dem Rechtsanwalt Josef Stampfl verkauft hatte, ihrer Schwester Anna  
Markus als Erbin rückgestellt.291 Allerdings beschränkte sich dieses Gesetz 
nicht auf private „Arisierungen“. In der zeitgenössischen Rechtsprechung 
herrschte Einigkeit, dass dieses Gesetz unter gewissen Bedingungen auch 
auf Enteignungen anwendbar war.292

Zamponi beantragte neben dem Wert des Warenhauses nach der Schät-
zung vom April 1938 auch die Entschädigung für den seither entgangenen 
Gewinn, insgesamt 628.204,26 Schilling.293 Dieser Antrag wurde im April 
1954 abgewiesen,294 auch der folgende Gang zur Obersten Rückstel-
lungskommission beim Obersten Gerichtshof in Wien brachte kein anderes 
Ergebnis. 
Die Erbinnen und Erben von Heinrich Hekler und Emil Zimmermann 
scheiterten an der österreichischen Gesetzeslage. Das dritte Rückstel-
lungsgesetz wurde für diesen Fall als nicht anwendbar bezeichnet. Das 
erste Rückstellungsgesetz war demgegenüber zwar für Eigentum gedacht, 
das in öffentliche Hand gelangt war, wie die Liquidationserlöse aus dem 
Warenhaus. Allerdings galt dies nur für im Inland befindliche Vermögens-
werte. Zugleich hatte sich Österreich, als Gegenleistung für die Überlas-
sung des ehemaligen Deutschen Eigentums im Lande, im Staatsvertrag 
endgültig zu einem Forderungsverzicht gegenüber der BRD verpflichtet.295 
Entschädigungsansprüche an Deutschland waren damit rechtlich per se 
ausgeschlossen. 
In einem Memorandum, das vermutlich von einem Rechtsanwalt für die 
Familie Hekler verfasst wurde, hoffte man dennoch auf eine gütliche Lösung: 
„Es erschiene somit nur der Billigkeit entsprechend, wenn von der Republik 
Österreich, welche ja für den Verzicht auf Ansprüche gegen Deutschland 
eine Gegenleistung seitens der Alliierten erhalten hat, ein Ersatz für den 
geschilderten Vermögensverlust gewährleistet werden würde“.296 Diese 
Hoffnung wurde aber enttäuscht. Die Bemühungen um Entschädigung für 
das enteignete Unternehmen waren – endgültig wie es zunächst schien – 
im März 1956 gescheitert.297 
Allein im materiellen Sinne war dies für die Erbinnen und Erben ein Schlag 
ins Gesicht. Sie hatten nicht nur kaum etwas zurückerhalten, sondern 
mussten auch die Prozesskosten tragen. Alleine für das erstinstanzliche 
Verfahren waren mehr als 10.000,- Schilling zu berappen, deutlich mehr als 
der Betrag, der im März 1953 rückgestellt worden war.298 
1961 starb Maria Hekler. Der mehr als zwei Jahrzehnte dauernde Kampf 
um ihr Recht und ihr materielles Überleben dürfte seine Spuren hinterlas-
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sen haben. Nach ihrer Rückkehr nach Linz hatte sie in der Wohnung der 
Leitners in Urfahr gelebt. Im November 1950 konnten ihre Tochter und ihr 
Schwiegersohn das „Kaufhaus der Linzer“ eröffnen. Etwa ein halbes Jahr 
darauf zog sie in eine Wohnung über jenem Geschäft, in das sie Jahre 
zuvor viel Arbeit und Geld gesteckt hatte.299 Dass sie noch mitgearbeitet 
hat, wie bei „Hekler und Zimmermann“ ist angesichts ihres gesundheit-
lichen Zustandes unwahrscheinlich. Sie erlebte noch die Rückstellung des 
Hauses, aber auch das Scheitern aller Bemühungen um finanzielle Ent-
schädigung für das enteignete Geschäft. 1958 zog sie in das „Haus der 
Barmherzigkeit“, dem sogenannten Sonnenhof, wo sie drei Jahre später im 
82. Lebensjahr starb.300 
Mit der Übergabe des Hauses Wiener Reichsstraße hatte sie erstmals seit 
Jahren wieder auf eine einigermaßen gesicherte Existenz rechnen können. 
Ihren Anteil am Haus hatte sie noch 1951 an ihre beiden Töchter übergeben, 
die sich im Gegenzug dazu verpflichteten, für den Unterhalt der Mutter zu 
sorgen und nach deren Tod dem Halbbruder der beiden, Laurenz Luger, 
7.500,- Schilling zu bezahlen.301 Möglicherweise hatte sie bis zuletzt auf 
eine Änderung der gesetzlichen Lage gehofft, denn sie vermachte ihren 
Töchtern alle, eventuell noch anfallenden Entschädigungen.302 

Wenige Monate vor Maria Heklers Tod erließ der österreichische National-
rat ein Gesetz, mit dem ein sogenannter Abgeltungsfonds geschaffen wur-
de. Dieser Fonds sollte für Vermögensverluste von Personen, die während 
der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgt worden waren, entschädigt 
werden. Für Margarethe Leitner und Elisabeth Kasarciyan – wie Elisabeth 
Hekler seit ihrer Heirat 1948 hieß – eine vermutlich überraschende neue 
Wendung. Der Abgeltungsfonds sollte die Vermögensverluste durch Ent-
eignung von Bargeld, Bankguthaben, Wertpapieren und Ähnlichem, aber 
auch durch Abgaben wie „Reichsfluchtsteuer“ oder „Judenvermögensab-
gabe“ entschädigen. Aber auch dieser letzte Versuch, eine Entschädigung 
zu erhalten, scheiterte. Er scheiterte, weil der Fonds die Liquidationserlöse 
aus dem Warenhaus nicht als Bankguthaben, sondern als Äquivalent zum 
Unternehmen selbst sah. Aber auch die Bemühungen um Entschädigung 
für die von Heinrich Hekler bezahlten Reichsfluchtsteuer und Judenvermö-
gensabgabe – ca. 80.000,- RM – für die der Fonds ausdrücklich zuständig 
war, scheiterte erneut an der Finanzbürokratie. Zwar bemühte sich der 
Fonds, die nötigen Angaben aus den Finanzlandesdirektionen Wien und 
Oberösterreich zu bekommen, aber erneut konnten keinerlei Unterlagen 
zum Fall „Hekler und Zimmermann“ gefunden werden.303 Auch ein letzter 
Einspruch, der einzelne Dokumente zu den enteigneten Sparbüchern der 
Maria Hekler beinhaltete, konnte daran nichts ändern. Für dieses „gänz-
lich neue Vorbringen“ habe man die nötigen Fristen versäumt, hieß es im 
abschließenden Schreiben.304 
Damit endete im Jänner 1966 ein mehr als zwanzig Jahre währender 
Kampf um Entschädigung. Im Mai 1964 hatte noch der Linzer Bürgermeis-
ter Edmund Aigner an Margarethe Leitner geschrieben: 
„Sehr geehrte gnädige Frau! Wie mir Herr Bundesminister Dr. Kreisky nun 
mitteilt, fand Ende vorigen Monats die Aussprache zwischen Ihnen und 
dem Leiter seines Kabinetts statt. Der Sachverhalt, der sich dabei heraus-
stellte, sei so bedrückend und der Umstand, daß gegenwärtig für Sie keine 



59

305  ÖStA, AdR Hilfsfonds, 
Abgeltungsfonds Nr. 9256 
Margarethe Leitner, Bürger-
meister Edmund Aigner 
an Margarethe Leitner 
(4.5.1964).

Möglichkeit irgendeiner Wiedergutmachung besteht so – er möchte fast 
sagen – beschämend, daß er am 30. April l.J. auch an den Herrn Bundes-
kanzler schriftlich herangetreten sei und ihm vorgeschlagen habe, eine 
generelle Regelung dieser Fälle in’s [sic] Auge zu fassen (…)“305 

XII
Das Leben und das Sterben der Ehepaare Hekler und Zimmermann ist in 
seiner Tragik nicht außergewöhnlich für die jüdische Bevölkerung zu Zeiten 
des Nationalsozialismus. Nach dem „Anschluss“ rasch enteignet, standen 
die Familien über Nacht vor den Trümmern ihrer Existenz, sie wurden diffa-
miert und verfolgt. Ihrer wirtschaftlichen Existenz weitgehend beraubt, ging 
es mit einem Mal darum, zu überleben – in materieller Hinsicht, vor allem 
aber im wortwörtlichen Sinne, nämlich: das eigene Leben durch Flucht zu 
retten. 
Zeitraubende und demütigende Bittgänge zu Behörden und anderen 
Institutionen, von denen die überlieferten Quellen nur einen Ausschnitt 
beleuchten, bestimmten nun einen zentralen Teil des Alltags. Immer mehr 
entpuppte sich das Land, in dem man sich eine gesicherte Existenz auf-
gebaut hatte, als Falle. 
Letztlich schafften es weder Emil und Dorothea Zimmermann noch Heinrich 
Hekler, die den Nationalsozialisten als „jüdisch“ galten, zu entkommen. Emil 
Zimmermann starb auf der Flucht, seine Frau Dorothea trennten 6.000,- RM 
von der Möglichkeit, das Land zu verlassen und Heinrich Hekler wurde 
in Frankreich vom NS-Regime eingeholt und schließlich – wie Dorothea  
Zimmermann – ermordet. Drei Schicksale, die exemplarisch für die Wege 
von Jüdinnen und Juden in die Vernichtung gesehen werden können. 
Maria Hekler musste als „Arierin“ nicht um ihr Leben fürchten. Nichtsdes-
totrotz war auch ihr Leben und jenes ihrer Töchter ab dem „Anschluss“ 
von Diffamierungen, von Beraubung und – nach 1945 – vom Kampf um 
die Rückgabe ihres Eigentums geprägt. Es war ein Kampf mit der Büro-
kratie, die neuen Gesetzen gehorchte, nichtsdestotrotz aber wenig gewillt 
war, die Enteignung als quasilegalen Raub zu revidieren. Dass manche 
Beamte, die an der Enteignung beteiligt gewesen waren, auch mit der 
Restitution befasst waren, trug sicher dazu bei. Letztlich sollte nur ein Teil 
des enteigneten Vermögens ersetzt werden – ein, um den Linzer Bürger-
meister Edmund Aigner zu zitieren, „beschämender“ Umgang mit Opfern 
des Nationalsozialismus und ihren Nachkommen. 
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